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ten Zeitpunkt vorgelegen hat.787 In einem solchen Fall zieht der Notar keine weiteren Schlussfolgerun-
gen, die über die bescheinigte Tatsache hinausgehen, sodass eine Analogie zu der besonderen 
Beweiswirkung des § 21 Abs. 1 Satz 1 BNotO gerechtfertigt ist.

Bescheinigungen, die gutachterliche Elemente enthalten, können hingegen nicht die Wirkung des § 21 
Abs. 1 Satz 1 BNotO haben.

Die Abgrenzung – Tatsachenbescheinigung mit oder ohne gutachterliche Schlussfolgerung – ist nicht 
immer ganz einfach, da der Grad zwischen reiner Tatsachenbeurkundung und Bescheinigung ein schma-
ler ist. Liegt bereits ein Fall der rechtlichen Schlussfolgerung vor, wenn die Tatsachen vom Notar zusam-
mengefasst werden? Wohl nicht, da auch i.R.d. Registerbescheinigung eine Zusammenfassung statt-
fi ndet. Das ist gerade das Kennzeichen der Registerbescheinigung. Lässt man die Analogie – wie hier 
vorgeschlagen – zu, dann wird allerdings die Verantwortung des Notars bei der Ausstellung solcher 
Bescheinigungen mit spezifi schem Beweiswert erhöht. Der Notar darf die Bescheinigung nur dann 
ausstellen, wenn sich aufgrund der festgestellten Tatsachen die bescheinigte Rechtsfolge ohne weitere 
gutachterliche Würdigung ergibt. Bei ausländischen Gesellschaften existiert manchmal gar kein Regis-
ter, das die notwendige Gleichwertigkeit mit einem deutschen hat; dann kann m.E. der Notar die Ver-
tretungsbefugnis auch durch eine gutachterliche Stellungnahme bestätigen.788

I.  Elektronische Urkunde/Videobeurkundung/Online-Beglaubigung
Literatur: Apfelbaum/Bettendorf, Die elektronische beglaubigte Abschrift, RNotZ 2007, 89; dies., Elektronischer 
Rechtsverkehr und das Berufsrecht des Notars – Änderung der Richtlinienempfehlungen der BNotK und der 
Dienstordnung für Notarinnen und Notare, DNotZ 2008, 19; Bock, Online-Gründung von GmbHs und verän-
derte Registerpublizität – der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie, RNotZ 2021, 
326; Gassen, Die Form der elektronischen Urkunde, RNotZ 2007, 142; Gassen/Wegerhoff , Elektronischer Rechts-
verkehr mit »SigNotar« und »StrADa«; ZNotP 2005, 413; dies., Elektronische Beglaubigung und elektronische 
Handelsregisteranmeldung in der Praxis, 2. Aufl . 2009; Keller/Schümmer, Digitale GmbH-Gründung, NZG 2021, 
573 ; Kienzle, Die Videobeurkundung nach dem DiRUG, DNotZ 2021, 590; Linke, Gesetz zur Umsetzung der 
Digitalisierungsrichtline (DiRUG), NZG 2021, 309; Püls, Notarielle Tätigkeit im Lichte des Justizkommunika-
tionsgesetzes, NotBZ 2005, 305; ders., Elektronischer Rechtsverkehr im Notariat, notar 2011, 75; Preuß, Das 
digitale Notarsiegel und elektronische öff entliche Urkunden, DNotZ Sonderheft 2013, 96; Reithmann, Urkunden 
und elektronische Dokumente, ZNotP 2007, 370; Weikart, Elektronischer Rechtsverkehr für Notare: Bestands-
aufnahme und Ausblick, NotBZ 2007, 73.

I.  Elektronische Zeugnisse nach § 39a BeurkG

1. Grundlagen. Der Notar kann Urkunden nicht nur in der traditionellen Form auf Papier herstel-
len, auch die Errichtung von elektronischen Urkunden ist möglich. Eine elektronische Urkunde wird 
als elektronisches Dokument technisch als eine digital codierte und elektronisch gespeicherte Daten-
menge (i.d.R. ein Text) auf einem Trägermedium erfasst. Der Notar signiert elektronische Urkunden 
mit der Notarsignatur oder der Beurkundungssignatur. Grundlage für die Erstellung elektronischer 
Urkunden sind die §§ 39a, 42 Abs. 4 BeurkG und § 15 Abs. 3 BNotO. Die Vorschriften traten auf 
der Grundlage des Justizkommunikationsgesetzes789 am 01.04.2005 in Kraft. Das JKomG erlaubt dem 
Notar mit der Einführung von § 39a BeurkG, einfache Vermerkurkunden in elektronischer Form zu 
errichten. Dadurch können elektronischen beglaubigten Abschriften von Papiervorlagen errichtet wer-
den. § 39a BeurkG als Zentralnorm der elektronischen Urkunde bestimmt, dass Beglaubigungen und 
sonstige Zeugnisse i.S.d. § 39 elektronisch errichtet werden können. Das hierzu erstellte Dokument 
muss mit einer qualifi zierten elektronischen Signatur nach dem SigG versehen werden. Diese soll 
auf einem Zertifi kat beruhen, das auf Dauer prüfbar ist. Mit dem Zeugnis muss eine Bestätigung der 
Notareigenschaft durch die zuständige Stelle verbunden werden. Das Zeugnis soll Ort und Tag der 

787   OLG Frankfurt am Main, FGPrax 1998, 7; OLG Frankfurt am Main, Rpfl eger 2000, 62; KG, FGPrax 1998, 
7; BayObLG, NJW-RR 2000, 161; BayObLG, ZNotP 2002, 233; Schaub, in: Bauer/Schaub, GBO, Kapi-
tel G. Vertretung im Grundbuchverkehr, Rn. 166.

788   So zu Recht Pfeiff er, Rpfl eger 2012, 240, 244.
789   BGBl. I 2005, S. 837.
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Ausstellung angeben. Umgekehrt kann der Notar nach § 42 Abs. 4 BeurkG aus elektronischen Dateien, 
die mit einer elektronischen Signatur versehen sind, beglaubigte Papierdokumente aus diesen elektro-
nischen Dokumenten erstellen, indem er das elektronische Dokument ausdruckt und die Übereinstim-
mung des Ausdrucks mit dem elektronischen Dokument sowie die erfolgreiche Prüfung der elektroni-
schen Signatur bestätigt.

2. Elektronische Signatur. a) Grundlagen. Der Notar ist berechtigt, Bescheinigungen i.R.v. 
Zertifi zierungen im elektronischen Rechtsverkehr abzugeben.790 Am 01.08.1997 ist das Gesetz zur 
Digitalen Signatur (SigG) in Kraft getreten.791 Zweck des Gesetzes ist es, Rahmenbedingungen für die 
digitale Signaturen zu schaff en, unter denen diese als sicher gelten und Fälschungen digitaler Naturen 
oder Verfälschungen von signierten Daten zuverlässig festgestellt werden können. Mit einer zur Ver-
fügung stehenden Hard- und Software (z.B. Chip-Karte) erzeugt der Anwender aus einem Dokument 
unter Einsatz eines geheimen Schlüssels die digitale Signatur. Dokument und Signatur werden dem 
Empfänger zusammen mit einem öff entlichen Schlüssel des Erklärenden übermittelt; der Empfänger 
ist unter Zuhilfenahme des öff entlichen Schlüssels in der Lage zu prüfen, ob die Erklärung inhaltlich 
unverfälscht ist und wer der Aussteller ist.792 Der öff entliche Schlüssel wird jedem konkreten Teilneh-
mer durch eine sog. Zertifi zierungsstelle zugeordnet, die auch die Überprüfbarkeit im Datenverkehr 
möglich macht. Zertifi zierungsstellen können natürliche oder juristische Personen sein, die hierzu 
eine entsprechende Lizenz der zuständigen Aufsichtsbehörde benötigen (§ 2 Abs. 2 SigG). Diese hat 
die Signaturschlüsselzertifi kate zu erteilen und in diesem Zusammenhang verschiedene Identifi ka-
tionsaufgaben zu erfüllen.793 Der Notar ist befugt, i.R.d. vorsorgenden Rechtspfl ege auf der Grundlage 
von § 24 Abs. 1 BeurkG Identifi zierungs- und Zertifi zierungsaufgaben wahrzunehmen, da es sich um 
eine Tätigkeit i.R.d. vorsorgenden Rechtspfl ege handelt.794 Darüber hinaus kann der Notar Identifi zie-
rungs- und Zertifi zierungsfunktionen auch für Zertifi zierungsstellen i.S.d. § 2 SigG vornehmen und 
dafür eine notarielle Bescheinigung erstellen. Bei den sog. Attributzertifi katen besteht die Tätigkeit 
darin, in das Zertifi kat aufzunehmende Rechtsverhältnisse zu prüfen (z.B. die berufsrechtliche Zulas-
sung als Arzt, Rechtsanwalt. bzw. gesetzliche Vertretungsmacht). Auch Attributzertifi kate mit Selbst-
beschränkung, bei dem der Beteiligte erklärt, dass der Schlüssel nur in einem bestimmten rechtlichen 
Rahmen (z.B. Geschäftswert) verwendbar sein soll, können Gegenstand notarieller Bescheinigungen 
sein.795 Auch bei der Erstellung derartiger Bescheinigungen i.R.v. Attributzertifi katen ist der Notar 
gehalten, die erforderlichen Tatsachen zu ermitteln (z.B. Zulassungsvoraussetzungen des Beteiligten, 
Vertretungsmacht etc.) und dies konkret in der Bescheinigung niederzulegen. Dabei kann er auch recht-
liche Schlussfolgerungen ziehen, die Gegenstand der Bescheinigung sind.

b) SigNotar. In der notariellen Praxis fi ndet vorwiegenden das Programm der NotarNet GmbH Sig-
Notar Einsatz zur Erzeugung der elektronischen Signatur.796 SigNotar dient der Erstellung und Ver-
arbeitung elektronischer Urkunden. Hauptanwendungsfall ist die Erstellung elektronisch beglaubigter 
Abschriften für die Handelsregisteranmeldung.

790   Vgl. zum elektronischen Rechtsverkehr Fritzsche/Malzer, DNotZ 1995, 3 ff .; Erber-Faller, MittBayNot 1995, 
182; BNotK (Hrsg.), Elektronischer Rechtsverkehr, Digitales Signaturverfahren und Rahmenbedingungen; 
Malzer, DNotZ 1998, 96; Schippel, in: FS für Odersky, S. 657 ff .; Kindl, MittBayNot 1999, 29 ff .; Weickart, 
NotBZ 2007, 73 ff .

791   BGBl. I 1997, S. 1870; vgl. hierzu Malzer, DNotZ 1998, 96 ff .
792   Vgl. Malzer, DNotZ 1998, 96, 97; allg. zur digitalen Signatur Hammer, CR 1992, 435, 437; Fritzsche/Malzer, 

DNotZ 1995, 3, 5.
793   Vgl. die Übersicht bei Malzer, DNotZ 1998, 101.
794   Vgl. ausdrücklich Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 13/10589, S. 37.
795   Vgl. zum Ganzen: Rundschreiben der BNotK, Nr. 47/98 v. 16.12.1998 mit Formulierungsvorschlägen, abge-

druckt bei Weingärtner, Notarrecht Nr. 225b; Rundschreiben der Notarkammer Frankfurt, abgedruckt bei 
Weingärtner, Notarrecht Nr. 225.

796   Vgl. www.notarnet.de; Gassen/Wegerhoff , Elektronischer Rechtsverkehr mit »SigNotar« und »StrADa«; ZNotP 
2005, 413.
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Zudem integriert SigNotar Scanner-Funktionen für die Papiererfassung und ist ausgerichtet auf das 
datentechnisch einfache, nicht an Herstellerlizenzen gebundene Datenformat »TIFF« (Tagged Image 
File Format). Die entsprechend signierten Daten sind mit den technischen Vorrichtungen aufseiten der 
Gerichte optimal kompatibel. Mit den von SigNotar angebotenen Funktionen werden unmittelbar die 
notariellen Beglaubigungszuständigkeiten nach §§ 39a und 42 Abs. 4 BeurkG aufgegriff en. Hierbei 
hält SigNotar an der Papierform des Ausgangsdokuments fest. Es wird keine originäre elektronische 
Urkunde eingeführt, vielmehr tritt die elektronische Urkunde neben die Urkunde in Papierform. Neben 
der Erstellung elektronisch beglaubigter Abschriften ermöglicht SigNotar auch die Überprüfung von 
(empfangenen) Signaturen, die Fertigung beglaubigter Ausdrucke elektronischer Urkunden sowie 
die Änderung der PIN von Signaturkarten. Die Signatur nach dem SigG soll die eindeutige Zuord-
nung eines elektronischen Dokuments ermöglichen und die Sicherheit des Inhalts vor nachträglichen 
Verfälschungen gewährleisten.797

3. Elektronische Urkunden.798 Das Aussehen der elektronischen notariellen Urkunde ist in § 39a 
BeurkG geregelt. Aufgrund des andersgearteten Trägermediums ergeben sich Unterschiede zur Urkunde 
in papiergebundener Form. Da bei der elektronischen Urkunde aus technischen Gründen weder die 
Unterschrift noch das Siegel beigefügt werden können, hat der Gesetzgeber an die Stelle der eigenhän-
digen Unterschrift und des Siegels funktionsgleiche elektronische Äquivalente gesetzt. Diese sind in 
§ 39a BeurkG geregelt. Der Beglaubigungsvermerk ist eine öff entliche Urkunde und muss daher gem. 
§ 39a BeurkG eine qualifi zierte elektronische Signatur des Notars einschließlich des Nachweises seiner 
Notareigenschaft enthalten.799 Hierzu wird eine eigene Signaturdatei erzeugt, die untrennbar mit der 
zu signierenden Datei, der Abschrift, verbunden ist. Bei der von einem Notarvertreter erstellten Urkunde 
erfolgt dieser Nachweis z.B. regelmäßig durch eine elektronische beglaubigte Abschrift der Bestellungs-
urkunde800 Gem. § 39a Satz 2 BeurkG muss die elektronische Datei eine qualifi zierte elektronische 
Signatur tragen. Die qualifi zierte elektronische Signatur ist das Äquivalent der eigenhändigen Unter-
schrift des Notars und des Dienstsiegels.801 Hierdurch werden die Unterschrift des Notars und dessen 
Dienstsiegel ersetzt.802 Die Notareigenschaft ist Bestandteil der qualifi ziert elektronischen Signatur des 
Notars.803 Dies ergibt sich aus der Funktion der qualifi zierten elektronischen Signatur. Bei dieser wird 
in einem Zertifi zierungsverfahren ein Signaturschlüssel nachweislich einer bestimmten Person durch 
den Zertifi zierungsdiensteanbieter (Zertifi zierungsstelle, Trust Center) zugewiesen und auf einer siche-
ren Signaturerstellungseinheit (Signaturkarte) gespeichert (vgl. insb. § 5 SigG). Durch Eingabe der 
zugehörigen PIN in das Kartenlesegerät kann die qualifi zierte elektronische Signatur (die elektronische 
Unterschrift) erzeugt werden. Der Gesetzgeber hat in §§ 126 Abs. 3, 126a BGB die Funktionsäqui-
valenz von eigenhändiger Unterschrift und qualifi zierter elektronischer Signatur anerkannt. Aus der 
Funktion als Ersatz der Unterschrift ergibt sich nach Auff assung der herrschenden Meinung für den 
Notar auch das Prinzip der Höchstpersönlichkeit bei der Zuordnung und Verwendung der Signatur-
karte. Die Signaturkarte darf demnach nicht Mitarbeitern oder Dritten zur Verwendung überlassen 
werden und ist zudem vor Missbrauch zu schützen.

797   Püls, notar 2011, 75; Hähnchen, NJW 2001, 2831; zu technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen vgl. 
Schmittner, BWNotZ 2001, 111; Bertsch/Fleisch/Michel, DuD 2/2002, 69 ff ., 72; Hänichen/Hockenholz, JurPC 
2008, Web-Dok. 39/2008; zur Wirksamkeit der Urkunde; Bormann/Apfelbaum, RNotZ 2007, 15.

798   Vgl. Rundschreiben der BNotK zur elektronischen Urkunde; http://www.bnotk.de/Service/Elektronischer_
Rechtsverkehr/Urkunde_notariell.html; Gassen, RNotZ 2007, 142 ff .; Weikart, NotBZ 2007, 73 ff .; Apfel-
baum/Bettendorf, RNotZ 2007, 89, 96; Gassen/Wegerhoff , Elektronische Beglaubigung und elektronischer 
Rechtsverkehr in der Praxis, Rn. 45 ff .; Püls, notar 2011, 75 ff .

799   Vgl. OLG Jena, DNotZ 2010, 793 m. Anm. Bettendorf/Mödl, 795 ff .= MittBayNot 2010, 416; KG, DNotZ 
2011, 911.

800   Vgl. Rundschreiben der BNotK, Nr. 25/2006 v. 07.12.2006.
801   So OLG Schleswig, DNotZ 2008, 709 m. Anm. Apfelbaum.
802   Püls, notar 2011, 75.
803   OLG Schleswig, DNotZ 2008, 709; Apfelbaum/Bettendorf, RNotZ 2007, 89, 90 f.
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 Hinweis:

Wenn der Notar den Signiervorgang nicht selbst vornimmt, sondern unter Verstoß gegen das 
Beurkundungsgesetz und die Richtlinien nach Weitergabe von Signaturkarte und PIN durch 
einen Dritten ausführen lässt, ist die elektronische Vermerkurkunde nach Auff assung der herr-
schenden Meinung und auch der BNotK unwirksam.804

Für die elektronische Urkunde nach § 39a BeurkG gelten grds. dieselben rechtlichen Regeln wie für 
die papiergebundene Vermerkurkunde. § 39a BeurkG macht aufgrund des andersgearteten Mediums 
nur nähere Vorgaben zur Ausgestaltung der elektronischen Urkunde. Hinsichtlich der Frage des Inhalts 
der vom Notar zu erstellenden Urkunde sind die Generalnorm des § 39 BeurkG und § 39a BeurkG 
jedoch deckungsgleich.805 Grds. kann daher jede Vermerkurkunde, die bislang in papiergebundener 
Form erzeugt wurde, auch in elektronischer Form dargestellt werden. Konsequenz daraus ist, dass die 
weiteren Vorschriften der §§ 39 ff . BeurkG, die nähere Vorgaben zum Inhalt der Vermerkurkunde 
machen, auch auf die elektronische Urkunde Anwendung fi nden müssen, sofern sie nicht – wie bei der 
Unterschriftsbeglaubigung (§ 40 BeurkG) – zwingend eine papiergebundene Form voraussetzen. Das 
OLG Brandenburg806 stellte fest, dass § 42 Abs. 1 BeurkG, wonach bei der Beglaubigung der Abschrift 
einer Urkunde festgestellt werden soll, ob die Urkunde eine Urschrift, eine Ausfertigung, eine beglau-
bigte oder einfache Abschrift ist, auch für das elektronische Zeugnis nach § 39a BeurkG gilt. Das hat 
zur Folge, dass der Beglaubigungsvermerk nicht nur die Übereinstimmung der elektronischen Auf-
zeichnung mit dem Papierdokument bezeugen, sondern auch die in § 42 Abs. 1 BeurkG genannten 
Auskünfte geben müsse. In seinem Beglaubigungsvermerk bestätigt der Notar, dass die (elektronische) 
Abschrift inhaltlich mit der Hauptschrift übereinstimmt, also Textgleichheit besteht. Gem. § 39 BeurkG 
kann diese Niederschrift in vereinfachter Form, nämlich als Vermerk, vorgenommen werden. In der 
Literatur ist streitig, ob der notarielle Vermerk eine »Zeugnisurkunde« darstellt, also der Notar darin 
seine eigene Wahrnehmung der inhaltlichen Übereinstimmung zwischen Hauptschrift und Abschrift 
bezeugt807 oder ob es sich um eine »Bescheinigung« des Notars handelt.808 Unklar ist, welche Rechts-
folgen Fehler hierbei auslösen.809 M.E. führt die unrichtige Abschriftsbeglaubigung nicht zur Unwirk-
samkeit des Beglaubigungsvermerkes.810

II.  Elektronischer Vollzug im Handelsregister und Grundbuch811

Bisher fi nden elektronische Urkunden vorwiegend im Handelsregisterverkehr Anwendung. Gem. § 12 
Abs. 1 HGB können Handelsregisteranmeldungen und ihre Anlagen nur noch elektronisch in öff ent-
lich beglaubigter Form an das Registergericht übermittelt werden. Einreichungen in Papierform sind 
nicht mehr zulässig. Auch die in einigen Ländern bestehenden Übergangsvorschriften sind abgelaufen.812 
Die Beglaubigung erfolgt als einfaches elektronisches Zeugnis gem. § 39a BeurkG. Auch die der Ein-

804   So h.M. Gassen, RNotz 2007, 142; Weikart, NotBZ 2007, 73, 80; Apfelbaum/Bettendorf, RNotZ 2007, 89, 
9; dies., DNotZ 2008, 85; a.A. Bohrer, DNotZ 2008, 39 ff .

805   Bettendorf, in: Beck’sches Notar-Handbuch, M Rn. 16.
806   OLG Brandenburg, notar 2011, 30.
807   So Winkler, BeurkG, § 42 Rn. 1; Grziwotz/Heinemann/Heinemann, BeurkG, § 42 Rn. 2; Armbrüster/Preuß/

Renner/Preuß, BeurkG, § 42 Rn. 1.
808   So Rn. 196 f.; Schippel/Bracker/Reithmann, BNotO, § 20 Rn. 36; Diehn/Kilian, BNotO, § 20 Rn. 21; Arndt/

Lerch/Sandkühler, BNotO, § 20 Rn. 43.
809   Vgl. Lang, notar 2017, 24, 25.
810   Winkler, BeurkG, § 42 Rn. 43, vgl. auch Lang, notar 2017, 24, 25.
811   Gassen/Wegerhoff , Elektronische Beglaubigung und elektronische Handelsregisteranmeldung in der Praxis, 

Rn. 135 ff .; Preuß, Sonderheft DNotz 2013, 96; Püls, notar 2011, 75, 84 ff .; Krafka, MittBayNot 2005, 291; 
Meyding/Bödeker, BB 2006, 1009; Melchior, NotBZ 2006, 409; Weikart, NotBZ 2007, 73; Sikora/Schwab, 
MittBayNot 2007, 1; Apfelbaum, DNotZ 2007, 166; Köbler, NJW 2006, 2089; Jeep/Wiedemann, NJW 2007, 
2439; Kruse, DNotZ Sonderheft 2013, 108.

812   Vgl. Apfelbaum/Bettendorf, RNotZ 2007, 89 (in Fn. 2).
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tragung zugrunde liegenden Dokumente sind elektronisch einzureichen (§ 12 Abs. 2 Satz 1 HGB).813 
Die Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung genügt in den Fällen, in denen eine Urschrift 
oder eine einfache Abschrift einzureichen oder für das Dokument die Schriftform bestimmt ist (§ 12 
Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 HGB). Ein mit einem einfachen elektronischen Zeugnis (§ 39a BeurkG) ver-
sehenes Dokument ist zu übermitteln, wenn gesetzlich zwingend – wie etwa im Fall des § 130 Abs. 5 
Halbs. 1 AktG oder des § 199 Halbs. 1 UmwG – ein notariell beurkundetes Dokument oder eine 
öff entlich beglaubigte Abschrift einzureichen ist (§ 12 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 HGB). Die zum Handels-
register einzureichenden Dokumente, insb. Registeranmeldungen, werden im ersten Schritt in Papier-
form – unter Beachtung der Vorschriften des BeurkG – durch den Notar errichtet, d.h. bei der Han-
delsregisteranmeldung wird der Anmeldungstext von den Beteiligten unterzeichnet und der Notar fügt 
seine Unterschriftsbeglaubigung ebenfalls in Papierform an. Damit unterscheidet sich die Urschrift 
nicht von anderen Urkunden. Erst im zweiten Schritt erfolgt die Elektronisierung: Die notariellen 
Papierdokumente sind in eine elektronische Form zu übertragen. Dies geschieht durch die Herstellung 
elektronischer beglaubigter Abschriften gem. § 39a BeurkG. Gem. § 39a Satz 2 BeurkG muss die 
elektronische Datei eine qualifi ziert elektronische Signatur tragen.814 Diese ist das Äquivalent der 
eigenhändigen Unterschrift. In den §§ 126 Abs. 3, 126a BGB hat der Gesetzgeber diese Funktions-
äquivalenz begründet. Bei der elektronischen Signatur wird in einem Zertifi zierungsverfahren ein Sig-
naturschlüssel nachweislich einer bestimmten Person durch den Zertifi zierungsanbieter zugewiesen und 
auf einer sicheren Signatureinheit (Signaturkarte) gespeichert. Durch Eingabe der PIN wird die elek-
tronische Signatur erzeugt. Gesetzliche Voraussetzung ist die Verwendung einer Signaturkarte mit 
Nachweis der Notareigenschaft, wie sie von der BNotK als Zertifi zierungsstelle angeboten wird (www.
notarnet.de). Die Zertifi zierungsstelle stellt die Signaturkarte nur aus, wenn sie sich zuvor über die 
Identität des Antragstellers und dessen Amtsträgereigenschaft Gewissheit verschaff t hat. In der Praxis 
werden die Dokumente zunächst eingescannt, dabei erhält das Dokument das TIFF-Format. Eine 
andere Möglichkeit ist die Verwendung der elektronischen Datei, diese wird dann um Unterschriften 
und Siegel ergänzt. Das letztere Verfahren ist wohl das in Praxis weniger gebräuchlichere, weil fehler-
anfälliger und auch nicht ganz unumstritten.815 Sodann erfolgt die Erzeugung einer qualifi zierten 
Signatur. Hierzu ist ein spezielles Programm notwendig. In der Praxis wird das von der Notarnet 
GmbH entwickelte Programm »SigNotar« verwendet (vgl. www.notarnet.de).816 Spezielle Datenpro-
gramme helfen bei der Erstellung und Bearbeitung der elektronischen Signaturen und Anmeldungen, 
insb. zur Erzeugung von für das Registergericht kompatiblen Datenstrukturen im XML-Format.817 Die 
Vorbereitung von Handelsregisteranmeldungen geschieht in der Praxis verbreitet mit dem durch die 
NotarNet GmbH entwickelten Programm »XNotar« (vgl. www.notarnet.de). Neben der Übermittlung 
der Handelsregisteranmeldung und ihrer Anlagen besteht künftig für den Notar eine Notwendigkeit 
zur Einreichung der später im Registerblatt zu verlautbarenden Eintragungsdaten in strukturierter 
Form.818 Für die Aufnahme der Strukturdaten ist das Format XML zu verwenden. Ziel ist es, dadurch 
künftig den Erfassungsaufwand beim Registergericht zu vermeiden und so den Eintragungsvorgang zu 
beschleunigen. Letztlich handelt es sich bei den Strukturdaten um eine zusätzliche – mit welchem Pro-
gramm auch immer zu erzeugende – Datei im XML-Format, die zusätzlich an das Registergericht zu 
übermitteln ist. Die Notwendigkeit zur Einreichung von Strukturdaten ergibt sich aus den, von allen 
Landesjustizverwaltungen erlassenen Rechtsverordnungen für den elektronischen Rechtsverkehr, in 
denen insb. auf der Grundlage von § 8a Abs. 2 HGB i.d.F. des EHUG nähere Vorgaben über die elek-
tronische Einreichung der Dokumente getroff en werden. Danach wird regelmäßig die Möglichkeit 

813   Vgl. OLG Jena, DNotZ 2010, 793 m. Anm. Bettendorf/Mödl, 795 ff .= MittBayNot 2010, 416; KG DNotZ 
2011, 911; OLG Schleswig, DNotZ 2008, 709 m. Anm. Apfelbaum.

814   Vgl. im Einzelnen zu den technischen Vorgängen: Apfelbaum/Bettendorf, RNotZ 2007, 90; Gassen, RNotZ 
2007, 142; Weikart, NotBZ 2007, 75.

815   Apfelbaum/Bettendorf, RNotZ 2007, 94.
816   Zu den einzelnen Schritten Apfelbaum/Bettendorf, RNotZ 2007, 94, die i.Ü. aufgrund technischer Neuerun-

gen immer wieder vereinfacht worden sind. Der aktuelle Programmstand kann auf der Homepage der Notar-
net GmbH abgerufen werden, www.notarnet.de bzw. www.elrv.info.de.

817   Vgl. Willer/Krafka, DNotZ 2006, 885.
818   Willer/Krafka, DNotZ 2006, 885; Püls, notar 2011, 75, 85.C
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einer automatisierten Weiterverarbeitung durch den Empfänger, also durch das Registergericht, in 
einem strukturierten Datenformat vorausgesetzt.

Diese elektronischen Daten werden über Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach der 
Justiz, das sog. EGVP an das Handelsregister geleitet (vgl. www.egvp.de).819 Die Handelsregisteran-
meldung und ihre Anlagen werden in Form von sog. OSCI-Nachrichten an das Registergericht über-
tragen. Es handelt sich hierbei um einen E-Government-Standard für die sichere und vertrauliche 
Übermittlung von Nachrichten, wobei auch Funktionen der qualifi zierten elektronischen Signatur 
integriert sind. Technisch werden die einzelnen zu versendenden Dateien, also die Handelsregisteran-
meldung, ihre Anlagen und die XML-Datei in einem virtuellen »Briefumschlag« zusammengefasst, auf 
den sich die Signatur bezieht. Auch bei diesem elektronischen Versand der Handelsregisteranmeldung 
wird der elektronische Schlüssel verwendet, der sich auf der Signaturkarte des Notars befi ndet.820 Die 
Signatur ist Ausdruck seiner Übernahme der Gesamtverantwortung für den Inhalt der Nachricht und 
für die Richtigkeit der Strukturdaten. Zugleich sagt die Signatur aus, dass die Nachricht mit dem Wil-
len des Notars an das Registergericht gelangt.

Durch das Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im 
Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher Vor-
schriften (ERVGB) vom 11.08.2009821 soll auch das Grundbuch in einen elektronischen Vollzug ein-
bezogen werden. Das Gesetz sieht keinen Stichtag zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
mit dem Grundbuchamt vor, sondern überlässt es den Bundesländern, den Zeitpunkt der Einführung 
frei zu bestimmen, wobei innerhalb eines Bundeslandes der elektronische Rechtsverkehr zunächst auch 
auf einzelne Grundbuchämter beschränkt werden kann. In Baden-Württemberg sind bei einigen Grund-
büchern Vorlagen nur noch über den EGVP zulässig, in Sachsen ist der fl ächendeckende elektronische 
Postausgang an die Notare über das EGVP seit September 2011 umgesetzt.822 Nach einem Parallelbe-
trieb seit 01.12.2011, bei dem die Papierunterlagen die rechtsverbindlichen Anträge darstellten und 
parallel dazu elektronische Anträge zu Testzwecken eingereicht werden konnten, wurde am 01.04.2014 
der rechtsverbindliche elektronische Rechtsverkehr mit einem verpfl ichtenden elektronischen Zugang 
für Notare beim Grundbuchamt Dresden eröff net. Gleichzeitig wurde die rechtsverbindliche elektro-
nische Grundaktenführung eingeführt.

III.  Die Videobeurkundung nach dem DiRUG

1. Digitalisierungsrichtlinie. Der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Richtlinie EU (2017), 1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werk-
zeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht, das sog. »Company-Law Package« sieht für die EU-Mit-
gliedstaaten die Einführung einer Online-Gründung von Kapitalgesellschaften vor.823 Nach Art. 13g 
Abs. 1 Satz 1 müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Eintragung von Gesellschaften voll-
ständig online durchgeführt werden kann, ohne dass die Antragsteller oder ihre Vertreter persönlich 
vor einer zuständigen Behörde oder einer sonstigen mit der Bearbeitung der Anträge auf Eintragung 
betrauten Person oder Stelle erscheinen müssen. Die Richtlinie sieht einen weiten Spielraum für Mit-
gliedstaaten vor, sodass jedes Land seinem nationalen Recht entsprechend eine Online-Gründung ent-
wickeln kann, die seinen Standards, seiner Rechtskultur und seiner Sicherheitsarchitektur entspricht. 

819   Vgl. Melchior, NotBZ 2007, 409; Weikart, NotBZ 2007, 73; Püls, notar 2011, 75, 83.
820   Weikart, NotBZ 2007, 76.
821   BGBl. I S. 2713.
822   Vgl. Kruse, DNotZ Sonderheft 2013, 109 ff . über die Einzelheiten der landesspezifi schen Gegebenheiten; vgl. 

auch Gassem, DNotZ Sonderheft 2013, 115 ff .
823   Vgl. Bock, DNotZ 2018, 643 ff .; Bormann/Stelmaszcyk, EuZW 2018, 1009; Bremer, NZG 2018, 776 f.; Knaier, 

GmbHR 2018, R148 ff .; ders., GmbHR 2018, 560 ff .; ders., GmbHR 2019, R132 ff .; Kumpan/Pauschinger, 
EuZW 2019, 357, 358 ff .; Lieder, NZG 2018, 1081 ff .; Mayer/Kleinert, EuZW 2019, 393 f.; Noack, DB 
2018, 1324 ff .; J. Schmidt, DK 2018, 229 ff .; 273 ff .; Spindler, ECFR 2019, 106 ff .; Teichmann, ZIP 2018, 
2451 ff .; ders., ECFR 2019, 3 ff .; ders., ZfPW 2019, 247, 252 f.; Teichmann/Götz, ZEuP 2019, 260, 283 f.; 
Wachter, GmbH-StB 2018, 214 ff ., 263 ff .; Wolf, MittBayNot 2018, 510, 520.
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Erwägungsgrund 19 bestimmt, dass im Sinne der Achtung bestehender gesellschafts-rechtlicher Tradi-
tionen der Mitgliedstaaten es wichtig sei, ihnen Flexibilität bei der Art und Weise zu lassen, wie sie ein 
vollständig online funktionierendes System zur Gründung von Gesellschaften, zur Eintragung von 
Zweigniederlassungen und zur Einreichung von Urkunden und Informationen gewährleisten; dies gelte 
auch in Bezug auf die Rolle von Notaren oder Rechtsanwälten in allen Phasen eines solchen Online-Ver-
fahrens. Nach Erwägungsgrund 20 sollten, um gegen Betrug und Unternehmensidentitätsdiebstahl 
vorzugehen und um Garantien für die Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der in den nationalen 
Registern enthaltenen Urkunden und Informationen bereitzustellen, die Bestimmungen über die 
Online-Verfahrensrichtlinie auch Kontrollen der Identität sowie der Rechts- und Geschäftsfähigkeit 
der Personen, die eine Gesellschaft gründen oder Zweigniederlassung eintragen oder Urkunden und 
Informationen einreichen wollen, enthalten. Diese Überprüfungen könnten ein Teil der in einigen 
Mitgliedstaaten vorgeschriebenen Legalitätskontrolle sein. Nach Art. 13g Abs. 3 haben die Mitglied-
staaten bei der Online-Gründung Folgendes vorzusehen:
a) die Verfahren zur Gewährleistung der erforderlichen Rechts- und Geschäftsfähigkeit der Antrags-

steller und ihrer Befugnis zur Vertretung der Gesellschaft;
b) die Mittel zur Überprüfung der Identität der Antragsteller gem. Art. 13b;
c) die Verpfl ichtung der Antragsteller, in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 genannte Vertrauens-

dienste zu nutzen;
d) die Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Unternehmensgegenstands, sofern im Rah-

men des nationalen Rechts vorgesehen;
e) die Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Namens der Gesellschaft, sofern im Rah-

men des nationalen Rechts vorgesehen;
f ) die Verfahren zur Überprüfung der Bestellung von Geschäftsführern.

Damit sind die Eckpunkte einer notariellen Online-Gründung vorgegeben, anhand denen ein Verfah-
ren digitaler Fernbeurkundung entwickelt werden kann, das den deutschen Prinzipien vorsorgender 
Rechtspfl ege genügt.824 Die Bundesnotarkammer hat zur Umsetzung der Richtlinie bereits einen digi-
talen Probe-Assistenten vorgestellt, mit dem das Beurkundungsverfahren mittels Videokonferenz durch-
geführt werden kann und die Identifi zierung der Beteiligten in Übereinstimmung mit der eiDAS-Ver-
ordnung durch Auslesen der eID vorgenommen wird.825

2. Videobeurkundung nach DiRUG. a) Überblick. Am 01.08.2022 tritt das Gesetz zur Umset-
zung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG)826 in Kraft, mit dem die Digitalisierungsrichtlinie im 
deutschen Recht umgesetzt wird.827 Die Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie soll unter möglichst 
weitgehender Wahrung der etablierten Grundsätze und Prinzipien des deutschen Handels- und Gesell-
schaftsrechts erfolgen.828 Insbesondere soll auch die Funktionsfähigkeit und Verlässlichkeit der Handels-, 
Genossenschafts- und Partnerschaftsregister gewahrt werden und zugleich ihrer Rolle und Bedeutung 
für den Rechts- und Geschäftsverkehr Rechnung getragen werden. Dabei soll den Notarinnen und 
Notaren sowie den Registergerichten weiterhin entscheidende Bedeutung zukommen. Die Anforde-
rungen der Richtlinie zur Online-Gründung und zu den Online-Verfahren sollen daher mithilfe eines 
von der Bundesnotarkammer betriebenen Online-Videokommunikationssystems umgesetzt werden. 
Dadurch soll erstmalig die Beurkundung von Willenserklärungen und die Beglaubigung von qualifi -
zierten elektronischen Signaturen im Wege notarieller Online-Verfahren ermöglicht werden.829

b) Anwendungsbereich. Nach § 2 Abs. 3 GmbHG n.F. wird die Online-Gründung einer GmbH 
möglich sein. Die verfahrensrechtlichen Vorschriften zur Gründung per Video-Kommunikation werden 
in den §§ 16a bis 16 e BeurkG n.F. geschaff en, wobei diese neue Form der Beurkundung nur für die 

824   Vgl. dazu Bormann/Stelmaszczyk, NZG 2019, 601.
825   Vgl. Tagungsbericht Vilgertshofer, MittBayNot 2019, 529.
826   BGBl. I 2021, S. 3338.
827   Vgl. dazu Kienzle, DNotZ 2021, 590 ff .; Linke, NZG 2021, 309 ff .; J. Schmidt, NZG 2021, 309 ff . Tobias 

Keller/Schümmer, NZG 2021, 573 ff .; Stelmaszczyk, EuZW 2021, 513 ff .
828   Begr. zum Entwurf BT-Drucks. 19/28177, S. 1.
829   Begr. zum Entwurf BT-Drucks. 19/28177, S. 1.
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Gründung einer GmbH gelten wird. § 2 Abs. 3 GmbHG n.F. bestimmt, dass die notarielle Beurkun-
dung des Gesellschaftsvertrags sowie im Rahmen der Gründung der Gesellschaft gefasste Beschlüsse 
der Gesellschafter im Fall einer Gründung ohne Sacheinlagen auch mittels Videokommunikation gemäß 
den §§ 16a bis 16e BeurkG n.F. erfolgen. In diesem Fall genügen abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 2 
GmbHG für die Unterzeichnung die qualifi zierten elektronischen Signaturen der mittels Videokom-
munikation an der Beurkundung teilnehmenden Gesellschafter. Die Gründung mittels Videokommu-
nikation kann auch im Wege des vereinfachten Verfahrens nach § 2 Abs. 1a GmbHG oder unter Ver-
wendung der in Anlage 2 bestimmten Musterprotokolle erfolgen. § 16 Abs. 1 BeurkG n.F. schränkt 
daher die Video-Beurkundung dahin gehend ein, dass die Beurkundung von Willenserklärungen mit-
tels des von der Bundesnotarkammer nach § 78p der Bundesnotarordnung betriebenen Videokommu-
nikationssystems nach den folgenden Vorschriften erfolgen kann, soweit dies nach § 2 Abs. 3 GmbHG n.F. 
zugelassen ist.

c) Beurkundungsverfahren. Das Verfahren der Videobeurkundung wird in den §§ 16a ff . BeurkG n.F. 
geregelt. Ansatz ist das von der Bundesnotarkammer nach § 78p BNotO eingerichtete System der 
Videokommunikation.830 Bei der Beurkundung von Willenserklärungen mittels Videokommunikation 
muss nach § 16b BeurkG n.F. eine elektronische Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen 
werden. Auf die elektronische Niederschrift sind die Vorschriften über die Niederschrift, d.h. die §§ 8 
BeurkG entsprechend anzuwenden, soweit in den §§ 16c bis 16e nichts anderes bestimmt ist. Die 
elektronische Niederschrift wird als elektronisches Dokument errichtet. Ort der Verhandlung ist der 
Ort, an dem die elektronische Niederschrift aufgenommen wird. In der elektronischen Niederschrift 
soll festgestellt werden, dass die Verhandlung mittels Videokommunikation durchgeführt worden ist. 
Am Schluss der elektronischen Niederschrift sollen die Namen der Personen wiedergegeben werden, 
die diese nach § 16b Abs. 4 BeurkG signieren; dem Namen des Notars soll seine Amtsbezeichnung 
beigefügt werden. Die elektronische Niederschrift ist mit qualifi zierten elektronischen Signaturen zu 
versehen, die an die Stelle der nach diesem Gesetz vorgesehenen Unterschriften treten. Diese sollen auf 
einem Zertifi kat beruhen, das auf Dauer prüfbar ist. Die Beteiligten sollen die Signaturen selbst erzeu-
gen. Der Notar muss die Signatur selbst erzeugen; § 33 Abs. 3 BNotO gilt entsprechend. Die elektro-
nische Niederschrift soll den Beteiligten auf Verlangen vor der Genehmigung auch zur Durchsicht 
elektronisch übermittelt werden. Es sind auch kombinierte Beurkundungen nach § 16e BeurkG n.F. 
zulässig, d.h. ein Teil der Beteiligten kann auch bei der Beurkundung persönlich anwesend sein In die-
sem Fall ist zusätzlich zu der elektronischen Niederschrift mit den bei dem Notar körperlich anwesen-
den Beteiligten eine inhaltsgleiche Niederschrift nach § 8 BeurkG aufzunehmen. Dies soll in der Nie-
derschrift und der elektronischen Niederschrift vermerkt werden. Beide Niederschriften sind zusammen 
zu verwahren. Vorgelegte Vollmachten und Ausweise über die Berechtigung eines gesetzlichen Vertreters 
sollen nach § 16d BeurkG n.F. der elektronischen Niederschrift in elektronisch beglaubigter Abschrift 
beigefügt werden. Auch die Berichtigung von Fehlern ist in § 44a Abs. 2 Satz 3 BeurkG n.F. geregelt: 
Bei elektronischen Urkunden ist der Nachtragsvermerk in einem gesonderten elektronischen Dokument 
niederzulegen, das vom Notar mit einer qualifi zierten elektronischen Signatur zu versehen und zusam-
men mit der elektronischen Urschrift in der elektronischen Urkundensammlung zu verwahren ist.

d) Identitätsfeststellung. Der Richtlinie war die sichere Identitätsfeststellung wichtig.831 Dem trägt 
jetzt § 16c BeurkG n.F. Rechnung: Erfolgt die Beurkundung mittels Videokommunikation, soll sich 
der Notar Gewissheit über die Person der Beteiligten anhand eines ihm elektronisch übermittelten 
Lichtbildes sowie eines der folgenden Nachweise oder Mittel verschaff en: eines elektronischen Identi-
tätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eIDKarte-Gesetzes oder nach § 78 
Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes oder eines elektronischen Identifi zierungsmittels, das von einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt wurde und das für die Zwecke der grenzüberschrei-
tenden Authentifi zierung nach Art. 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23.07.2014 über elektronische Identifi zierung und Vertrauensdienste für elektro-

830   Vgl. Stelmaszczyk/Kienzle, ZIP 2021, 765, 769.
831   Vgl. dazu auch Kienzle, DNotZ 2021, 590, 597.
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nische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 
vom 28.08.2014, S. 73; L 23 vom 29.01.2015, S. 19; L 155 vom 14.06.2016, S. 44) anerkannt wird 
und dem Sicherheitsniveau »hoch« i.S.d. Art. 8 Abs. 2 Buchst. c) der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
entspricht. Das dem Notar nach Satz 1 zu übermittelnde Lichtbild ist mit Zustimmung des Inhabers 
nebst Vornamen, Familiennamen und Tag der Geburt aus dem elektronischen Speicher- und Verarbei-
tungsmedium eines Personalausweises, Passes oder elektronischen Aufenthaltstitels oder eines amtlichen 
Ausweises oder Passes eines anderen Staates, mit dem die Pass- und Ausweispfl icht im Inland erfüllt 
wird, auszulesen. Sofern ein Beteiligter dem Notar bekannt ist, ist die elektronische Übermittlung eines 
Lichtbildes nicht erforderlich. Der Notar soll die Beurkundung mittels Videokommunikation nach 
§ 16a Abs. 1 BeurkG n.F. ablehnen, wenn er die Erfüllung seiner Amtspfl ichten auf diese Weise nicht 
gewährleisten kann, insbesondere wenn er sich auf diese Weise keine Gewissheit über die Person eines 
Beteiligten verschaff en kann oder er Zweifel an der erforderlichen Rechtsfähigkeit oder Geschäftsfähig-
keit eines Beteiligten hat.

IV. Online-Beglaubigung 

§ 40a BeurkG n.F. sieht konsequenter Weise auch die Möglichkeit der Online-Beglaubigung vor:832 
Eine qualifi zierte elektronische Signatur soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des Notars 
oder mittels des von der Bundesnotarkammer nach § 78p der Bundesnotarordnung betriebenen Video-
kommunikationssystems anerkannt worden ist. Die Beglaubigung kann mittels Videokommunikation 
nur erfolgen, soweit dies nach § 12 HGB oder § 157 des GenG zugelassen ist. Der Beglaubigungsver-
merk muss die Person bezeichnen, welche die qualifi zierte elektronische Signatur anerkannt hat. In 
dem Vermerk soll angegeben werden, ob die qualifi zierte elektronische Signatur in Gegenwart des 
Notars oder mittels Videokommunikation anerkannt worden ist. Bei der Beglaubigung einer qualifi -
zierten elektronischen Signatur mittels Videokommunikation ist eine Signaturprüfung nach § 39a 
Abs. 3 BeurkG nicht erforderlich. Der Notar soll die Beglaubigung einer mittels Videokommunikation 
anerkannten qualifi zierten elektronischen Signatur ablehnen, wenn er die Erfüllung seiner Amtspfl ich-
ten auf diese Weise nicht gewährleisten kann, insbesondere wenn er sich auf diese Weise keine Gewiss-
heit über die Person verschaff en kann, welche die qualifi zierte elektronische Signatur anerkannt hat.

J.  Abwicklung und Vollzug der Urkunde
Literatur: Zum Urkundenvollzug aus bürotechnischer Sicht vgl. Teil 1 Kap. 4 Rdn. 325 ff . mit Formulierungsbei-
spielen.

I.  Urschrift und Ausfertigung

Die Urschrift bleibt in der Verwahrung des Notars (§ 45 Abs. 1 BeurkG), der sie zur Urkundensamm-
lung nimmt. Die Einzelheiten der Verwahrung regelt weder die BNotO noch das BeurkG, hier gelten 
die §§ 16 bis 20 DONot. Bei Verfügungen von Todes wegen sieht § 34 BeurkG Sondervorschriften 
vor; Testamente sind in Urschrift in die amtliche Verwahrung beim AG zu geben, bei einem Erbvertrag 
kann die besondere amtliche Verwahrung nach § 34 Abs. 3 ausgeschlossen werden, dann gilt § 45 
Abs. 1 BeurkG.

Die Urschrift einer Niederschrift soll nach § 45 Abs. 2 BeurkG nur ausgehändigt werden, wenn dar-
gelegt wird, dass sie im Ausland verwendet werden soll und sämtliche Personen zustimmen, die eine 
Ausfertigung verlangen können. In diesem Fall soll die Urschrift mit dem Siegel versehen werden; fer-
ner soll eine Ausfertigung zurückbehalten und auf ihr vermerkt werden, an wen und weshalb die 
Urschrift ausgehändigt worden ist. Die Ausfertigung tritt an die Stelle der Urschrift.

Die Ausfertigung der Niederschrift vertritt nach § 47 BeurkG die Urschrift im Rechtsverkehr. § 49 
BeurkG regelt die Formvorschriften für die Erstellung einer Ausfertigung. Die Ausfertigung besteht in 
einer Abschrift der Urschrift, die mit dem Ausfertigungsvermerk versehen ist. Sie soll in der Überschrift 

832   Vgl. dazu auch Kienzle, DNotZ 2021, 590, 603.
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als Ausfertigung bezeichnet sein. Der Ausfertigungsvermerk soll den Tag und den Ort der Erteilung 
angeben, die Person bezeichnen, der die Ausfertigung erteilt wird und die Übereinstimmung der Aus-
fertigung mit der Urschrift bestätigen. Er muss unterschrieben und mit dem Siegel der erteilenden 
Stelle versehen sein. Werden Abschriften von Urkunden mit der Ausfertigung durch Schnur und Prä-
gesiegel verbunden oder befi nden sie sich mit dieser auf demselben Blatt, so genügt für die Beglaubi-
gung dieser Abschriften der Ausfertigungsvermerk; dabei soll entsprechend § 42 Abs. 3 BeurkG und, 
wenn die Urkunden, von denen die Abschriften hergestellt sind, nicht zusammen mit der Urschrift der 
ausgefertigten Urkunde verwahrt werden, auch entsprechend § 42 Abs. 1, 2 BeurkG verfahren werden. 
Auf der Urschrift soll vermerkt werden, wem und an welchem Tag eine Ausfertigung erteilt worden ist. 
Die Ausfertigung kann auf Antrag auch auszugsweise erteilt werden.

Ausfertigungen kann nach § 51 BeurkG bei Niederschriften über Willenserklärungen jeder verlangen, 
der eine Erklärung im eigenen Namen abgegeben hat oder in dessen Namen eine Erklärung abgegeben 
worden ist, bei anderen Niederschriften jeder, der die Aufnahme der Urkunde beantragt hat, sowie die 
Rechtsnachfolger dieser Personen. Parteien kraft Amts (Insolvenzverwalter, Testamentsvollstrecker und 
Nachlasspfl eger) handeln aus eigenem Recht, sie sind keine Vertreter und haben daher das Recht auf 
Ausfertigung.833 In diesen Fällen können auch die betroff enen Rechtsinhaber (z.B. Erbe, Gemeinschuld-
ner) eine Ausfertigung verlangen. Der Notar muss bei der Erteilung von Ausfertigungen die gesetzlich 
vorgeschriebenen förmlichen Voraussetzungen prüfen, insb. die Antragsberechtigung. § 51 BeurkG 
regelt nur allgemein, wer einen Anspruch auf Erteilung einer Ausfertigung im Allgemeinen hat. Auf-
grund von Sonderregelungen können weitere Anspruchsberechtigungen bestehen. So kann z.B. aus-
nahmsweise der Gläubiger anstelle des Schuldners unter den Voraussetzungen der §§ 792, 896 ZPO 
die Erteilung einer Urkunde verlangen.

II.  Vollstreckbare Ausfertigung834

§ 52 BeurkG verweist für die Fragen der Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung auf die §§ 724 ff . 
ZPO i.V.m. §§ 794 Abs. 1 Nr. 5, 797 ZPO. Nach § 724 Abs. 1 ZPO wird die Zwangsvollstreckung 
aufgrund einer mit der Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigung durchgeführt. Da nach § 794 
Abs. 1 Nr. 5 ZPO die Zwangsvollstreckung auch aus Urkunden erfolgen kann, wenn sich der Schuld-
ner in der Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat, gelten diese Vorschriften auch 
für vollstreckbare notarielle Urkunden. Die einfache Ausfertigung wird durch die sog. Vollstreckungs-
klausel zur vollstreckbaren Ausfertigung.835 Die vollstreckbare Ausfertigung einer Urkunde setzt sich 
zusammen aus einer einfachen Ausfertigung der Niederschrift und der Vollstreckungsklausel.836 Voll-
streckungsklausel ist die Bescheinigung des Notars über Bestand und Vollstreckbarkeit der Urkunde; 
sie hat Zeugnis- und Schutzfunktion.837

Zuständig zur Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung für notarielle Urkunden ist nach § 797 
Abs. 2 ZPO der Notar, der die Urkunden verwahrt. Voraussetzung für die Erteilung der Vollstre-
ckungsklausel ist, dass ein formloser Antrag eines Antragsberechtigten, ein gültiger Vollstreckungstitel 
mit einem vollstreckungsfähigen Inhalt sowie die Vollstreckungsreife gegeben sind.838 Durch das Gesetz 
zur Übertragung von Aufgaben im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Notare vom 26.06.2013839 
wurde nunmehr durch Neufassung des § 767 Abs. 3 Satz 2 ZPO n.F. die Zuständigkeit geschaff en, 
dass der Notar nunmehr auch für die Erteilung weiterer vollstreckbarer Ausfertigungen zuständig.840 

833   Winkler, BeurkG, § 51 Rn. 10.
834   Vgl. aus bürotechnischer Sicht die Ausführungen unter Teil 1 Kap. 4 Rdn. 360 ff . mit Formulierungsbeispielen 

sowie die Ausführungen zur vollstreckbaren Urkunde unten Teil 1 Kap. 3 Rdn. 1 ff .
835   Vgl. Wolfsteiner, in: Kersten/Bühling, § 19 Rn. 130 ff . mit Formulierunsgmustern.
836   OLG Düsseldorf, ZNotP 2001, 245 = FGPrax 2001, 166; Winkler, BeurkG, § 52 Rn. 1.
837   Vgl. Zöller/Stöber, ZPO, § 724 Rn. 1.
838   Vgl. Lerch, BeurkG, § 52 Rn. 4; Zöller/Stöber, ZPO, § 724 Rn. 5 ff .; Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, 

BeurkG/DONot, § 52 BeurkG Rn. 54 ff .
839   BGBl. 2013 I 1800, dazu vgl. Preuß, DNotZ 2013, 740 ff .
840   Vgl. Gutachten DNotI-Report 2013, 153.
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Hierbei ist § 733 ZPO zu beachten.841 Der die Urkunde verwahrende Notar hat mithin nunmehr selbst 
über die Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung zu entscheiden, sodass es – anders als 
nach der früheren Rechtslage – des »Umwegs« über das Gericht nicht mehr bedarf.842 Für das Verfahren 
gelten die bisherigen Voraussetzungen. Eine weitere vollstreckbare Ausfertigung kann nur erteilt wer-
den, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung im Zeitpunkt der 
Erteilung der weiterenvollstreckbaren Ausfertigung noch gegeben sind, d.h. es muss ein wirksamer, 
vollstreckungsreifer Titel mit einem vollstreckbaren Inhalt vorliegen und die Vollstreckungsbefugnis 
darf nicht off ensichtlich weggefallen sein.843 Nach dem Wortlaut des § 733 Abs. 1 ZPO kann der 
Schuldner gehört werden. In der Praxis ist der Schuldner zu hören, wenn nicht ausnahmsweise eine 
besondere Dringlichkeit besteht oder Zweifel an der Berechtigung des Gläubigers ausgeschlossen sind.844 
Ein förmlicher Anhörungsbeschluss ist nicht notwendig.845

§ 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO wurde durch das Zweite Gesetz zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher 
Urkunden vom 17.12.1997846 entscheidend geändert. Während bis zum 31.12.1998 die Zwangsvoll-
streckung nur aus Urkunden stattfand, die von einem deutschen Notar innerhalb der Grenzen seiner 
Amtsbefugnisse aufgenommen war, sofern die Urkunde über einen Anspruch errichtet war, der die 
Zahlung einer bestimmten Geldsumme oder die Leistung einer bestimmten Menge anderer vertretba-
rer Sachen oder Wertpapiere zum Gegenstand hat, ist seit dem 01.01.1999 die Zwangsvollstreckungs-
unterwerfung für jeden Anspruch, ausgenommen Ansprüche auf Willenserklärungen und Ansprüche, 
die den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betreff en, zulässig.847 Damit hat der Gesetz-
geber die Bedeutung der notariellen vollstreckbaren Urkunde i.R.d. Gerichtsentlastung deutlich erwei-
tert. Der Schuldner kann sich daher nicht nur wegen Zahlungsansprüchen der Zwangsvollstreckung 
unterwerfen, sondern auch wegen Ansprüchen, die auf die Herausgabe beweglicher oder unbeweglicher 
Sachen (z.B. Räumung), die Vornahme vertretbarer Handlungen (z.B. Bauleistungen, Mängelbeseiti-
gung), die Vornahme unvertretbarer Handlungen (z.B. Auskunftserteilung, Rechnungslegung) oder auf 
Duldung oder Unterlassung gerichtet sind.848 Auch dingliche Ansprüche – etwa aus Reallasten oder 
Dienstbarkeiten – sind unterwerfungsfähig.849 Voraussetzung ist allerdings, dass der Anspruch einer 
vergleichsweisen Regelung zugänglich ist, nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist und 
nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betriff t. Hierdurch sollen zum einen Rechts-
verhältnisse der Vollstreckung entzogen werden, die nicht dem Verfügungsrecht des Schuldners unter-
liegen oder die unverzichtbare gesetzliche Ansprüche betreff en.850 Zum anderen sollen der Räumungs- 
und Herausgabeanspruch und die Ansprüche auf Fortsetzungen eines Mietverhältnisses der Vollstreckung 
entzogen werden, der Mietanspruch hingegen ist vollstreckungsfähig.851

III.  Vollzug bei Gericht852

Literatur: Everts, Der ablehnende Vorbescheid im Beurkundungs- und Treuhandverkehr des Notars, ZNotP 2005, 
220; Grein, Die Vollzugstätigkeit des Notars, RNotZ 2004, 115; Hariefeld, Der notarielle Vorbescheid, RNotZ 
2019, 365; Reithmann, Muss der Notar die Vollzugsnachrichten überprüfen?, NotBZ 2004, 200; ders., Vorbescheid 

841   Dazu Preuß, DNotZ 2013, 740, 753 f.
842   Vgl. Rundschreiben 14/2013 der Bundesnotarkammer vom 10.06.2013, abrufbar unter www.bnotk.de.
843   Vgl. Preuß, DNotZ 2013, 740, 753 f.; Rundschreiben 14/2013 der Bundesnotarkammer vom 10.06.2013.
844   Gutachten DNotI-Report 2013, 153.
845   Gutachten DNotI-Report 2013, 153; anders Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkunde, 3. Aufl . 2011, Rn. 41.38 

u. 35.38.
846   BGBl. I, S. 3039.
847   Vgl. Münch, ZNotP 1998, 474 ff .; Limmer, DNotI-Report 1998, 9; Wolfsteiner, DNotZ 1999, 306 ff .; 

Hertel, DNotZ 1999, 3 ff .
848   Vgl. Limmer, DNotI-Report 1998, 9 mit Formulierungsbeispielen; vgl. Wolfsteiner, in: Kersten/Bühling, § 19 

Rn. 33 ff . mit Formulierunsgmustern.
849   Rintelen, RNotZ 2001, 2, 3.
850   Wolfsteiner, DNotZ 1999, 306, 312.
851   Rintelen, RNotZ 2001, 2, 4 zur Abgrenzung im Einzelnen.
852   Vgl. zum Vollzug v.a. aus bürotechnischer Sicht Teil 1 Kap. 4 Rdn. 325 ff .
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im Beurkundungs- und Treuhandverkehr des Notars, ZNotP 2005, 57; Schramm, Urkundenvollzug mit Hinder-
nissen, ZNotP 1999, 342.

Nach § 53 BeurkG soll der Notar die Einreichung beim Grundbuchamt oder Registergericht veranlas-
sen, sobald die Urkunden vollzogen werden können. Hierbei handelt es sich um eine Amtspfl icht, die 
nur entfällt, wenn die Beteiligten etwas anderes verlangen oder wenn der Notar nachträglich erkennt, 
dass die Beteiligten unredliche oder unerlaubte Zwecke verfolgen oder dass er deshalb die Beurkundung 
hätte ablehnen müssen.

Durch § 53 BeurkG wird bestimmt, dass der Notar nicht nur zur Aufnahme von Urkunden verpfl ich-
tet ist, sondern auch zu deren Vollzug in den Registern. Die Vorschrift statuiert eine entsprechende 
Amtspfl icht, die i.Ü. abzugrenzen ist von der Vollzugstätigkeit im Rahmen sonstiger Betreuung nach 
§ 24 Abs. 1 BNotO.

Die Vollzugspfl icht nach § 53 BeurkG besteht nur, wenn Willenserklärungen beurkundet worden sind. 
Damit sind nur Urkunden i.S.d. §§ 6 ff . BeurkG gemeint.853 Beglaubigte Unterschriften oder Tat-
sachenbeurkundungen i.S.d. §§ 36 ff . BeurkG begründen die besondere Vollzugspfl icht nicht. Hier 
bedarf es eines besonderen Ansuchens der Beteiligten i.S.v. § 24 Abs. 1 BNotO, für dessen Erfüllung 
der Notar nur bei Übernahme des Vollzugsauftrags haftet. Bei Zweifelsfällen sollte der Notar allerdings 
von sich aus die Frage klären, ob er oder die Beteiligten den Vollzug übernehmen.854 Hat der Notar 
den Entwurf angefertigt und die Unterschrift beglaubigt, so bestehen die gleichen Pfl ichten, wie wenn 
die Erklärung beurkundet worden wäre.855

Weitere Voraussetzung ist, dass es sich um Willenserklärungen handelt, die eines weiteren Vollzugs beim 
Grundbuchamt oder Registergericht bedürfen. Register i.d.S. sind Handelsregister, Vereinsregister, 
Genossenschaftsregister, Schiff sregister, Schiff sbauregister, Luftfahrzeugpfandregister, Güterrechtsregis-
ter. Auf andere vollzugsbedürftige Willenserklärungen ist die Vorschrift nicht anzuwenden, wenn es 
um einen anderweitigen Vollzug außerhalb eines Registers geht (z.B. Erbscheinsantrag, Genehmigungs-
antrag etc.).856 In diesen Fällen besteht nicht die spezifi sche Vollzugspfl icht des § 53 BeurkG, aber 
zumindest eine Belehrungspfl icht über die Notwendigkeit des Vollzugs. Übernimmt der Notar den 
Vollzug, dann handelt es sich um eine sonstige Amtspfl icht i.S.d. § 24 BNotO. Die Einreichungspfl icht 
nach § 53 BeurkG obliegt dem Notar nur den Personen ggü., deren Erklärungen er beurkundet hat.857

§ 53 BeurkG verlangt die Einreichung, »sobald die Urkunde eingereicht werden kann«. Grds. ist der 
Notar erst dann zur Einreichung verpfl ichtet, wenn sog. Vollzugsreife gegeben ist. Das ist dann der Fall, 
wenn alle materiell-rechtlichen und formellen Voraussetzungen für die Eintragung im Grundbuch 
bzw. Register gegeben sind.858 Der Vollzug einer Urkunde durch Einreichung beim Grundbuchamt 
oder Handelsregister gehört gem. § 53 BeurkG i.d.R. als unselbstständige Amtspfl icht zum Urkunds-
geschäft.859 Das gilt jedoch nicht, wenn die Aufl assungsurkunde nach der Weisung der Beteiligten trotz 
Vollzugsreife erst dann beim Grundbuchamt eingereicht werden soll, falls bestimmte weitere, vom 
Notar zu überprüfende Bedingungen eingetreten sind, insb. die Zahlung des Kaufpreises nachgewiesen 
ist. Eine Vorlagensperre dieser Art überträgt dem Notar eine über den bloßen Urkundenvollzug hin-
ausgehende Überwachungspfl icht und damit eine selbstständige Betreuung i.S.d. § 24 Abs. 1 BNotO.860 

853   Grein, RNotZ 2004, 115, 116; Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, § 53 BeurkG Rn. 15; Heinemann in 
Grziwotz/Heinemann, § 53 BeurkG Rn. 4.

854   Haug, Amtshaftung, Rn. 618 f.
855   Allg. Meinung BayObLG, DB 1986, 1666; Lerch, BeurkG, § 53 Rn. 2; Winkler, BeurkG, § 53 Rn. 3; Preuß, 

in: Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG/DONot, § 53 BeurkG Rn. 15; Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, 
§ 53 BeurkG Rn. 4.

856   Vgl. Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 53 BeurkG Rn. 6 f.
857   BGH, DNotZ 1992, 813 Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG/DONot, § 53 BeurkG Rn. 14.
858   Vgl. Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 53 BeurkG Rn. 8.
859   BGH, DNotZ 1978, 177, 180; BGH, NotBZ 2000, 53; Ganter, in: Ganter/Hertel/Wöstmann, Handbuch 

der Notarhaftung, Rn. 1443; Reithmann, in: Reithmann/Albrecht, Handbuch der notariellen Vertragsgestal-
tung, Rn. 257.

860   BGH, BGHR, BNotO § 19 Abs. 1 Satz 2 Subsidiarität 2 m.w.N.; BayObLG, NotBZ 2002, 418; OLG Köln, 
BB 1994, 2444, 2445; Grein, RNotZ 2004, 115, 131.
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Zu einer Einreichung vor Vollzugsreife ist der Notar grds. nicht verpfl ichtet.861 Nur in ganz engen 
Ausnahmefällen kann eine Vorlage vor Vollzugsreife notwendig sein, wenn die Beteiligten dies dem 
Notar deutlich machen und der Notar hierdurch eine Rangwahrung, z.B. über § 18 GBO, erreichen 
kann.862 Dies setzt voraus, dass die Eintragungshindernisse mit Rückwirkung und kurzfristig behebbar 
sind.863 Zu Unsicherheit hat die Entscheidung des BGH vom 25.11.2005864 geführt bei einer Immo-
bilienschenkung an minderjährige Kinder, ob bei wirksamer (genehmigungsfreier) Aufl assung bereits 
vor Eintritt der Wirksamkeit des Verpfl ichtungsgeschäfts die Eigentumsumschreibung im Grundbuch 
beantragt werden soll. M.E. besteht bis zur Wirksamkeit des schuldrechtlichen Grundgeschäftes keine 
Vollzugspfl icht.865 Im Zweifel besteht daher keine Pfl icht zum Teilvollzug bzw. sukzessiven Vollzug je 
nach Erreichung der Vollzugsreife der verschiedenen Willenserklärungen einer Urkunde.866

Für die Vollzugsreife ist i.d.R. erforderlich, dass alle notwendigen Unterlagen in der gehörigen Form 
für die Eintragung vorliegen; das können sein Genehmigungserklärungen, Vollmachten, Zustimmun-
gen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamts, Negativattest über Vorkaufsrechte etc. Die 
Einholung dieser weiteren Voraussetzungen und Genehmigungen ist grds. Sache der Beteiligten.867 Da 
in der Praxis in den meisten Fällen der Notar allerdings diesen Auftrag als zusätzlichen Vollzugsauftrag 
i.S.d. § 24 BNotO übernimmt, muss ein Notar, der entgegen dieser allgemeinen Praxis dies nicht für 
die Beteiligten tut, die Beteiligten darüber belehren, dass sie selbst die Genehmigungen einholen müs-
sen.868 Der Vollzug hat unverzüglich zu geschehen, d.h. ohne schuldhaftes Zögern. I.d.R. ist dem Notar 
ein Zeitraum von 8 bis 10 Arbeitstagen zuzubilligen.869

Nach § 53 BeurkG ist der Notar grds. verpfl ichtet, den Vollzug zu bewirken, wenn er Willenserklärun-
gen beurkundet hat, die beim Grundbuchamt oder Registergericht einzureichen sind. Dementsprechend 
darf der Notar von der alsbaldigen Einreichung der Urkunde zum Vollzug beim Grundbuchamt nur 
absehen, wenn die Beteiligten dies verlangen. Zur Absicherung des Verkäufers gegen eine ungesicherte 
Vorleistung bei der Eigentumsübertragung wird z.B. bei der Abwicklung eines Kaufvertrages die sog. 
verfahrensrechtliche Sicherung gewählt, wonach der Notar einen Treuhandauftrag erhält, die bereits 
beurkundete Aufl assung nur nach Nachweis der vollständigen Kaufpreiszahlung dem Grundbuchamt 
zum Vollzug vorzulegen. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Weisung der Beteiligten, die die 
gesetzliche Vollzugspfl icht des Notars nach § 53 BeurkG modifi ziert.

In der Praxis eine bedeutsame Rolle spielt die Frage, unter welchen Umständen der Notar bei mehreren 
Beteiligten einseitige Weisungen eines Beteiligten beachten muss.870 Dies kann entweder der Fall sein, 
wenn ein Beteiligter in Abweichung von der gesetzlichen Vollzugspfl icht nach § 53 BeurkG eine ein-
seitige Weisung erteilt oder wenn die Beteiligten ein bestimmtes Abwicklungsverfahren gemeinsam im 
Vertrag vorgeschrieben (z.B. Aussetzung der Aufl assung) haben und nachträglich einer der Beteiligten 

861   Winkler, BeurkG, § 53 Rn. 19; Haug, Amtshaftung, Rn. 625; Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 53 
BeurkG Rn. 8; Limmer, in: Frenz/Miermeister, § 53 BeurkG Rn. 9.

862   BGH, NJW 1983, 1801 = DNotZ 1983, 450; Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 53 BeurkG Rn. 8; 
Limmer, in: Frenz/Miermeister, § 53 BeurkG Rn. 9.

863   Lerch, § 53 BeurkG Rn. 6; Winkler, § 53 BeurkG Rn. 19; Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, § 53 BeurkG 
Rn. 21; Becker-Berke, DNotZ 1993, 453; Haug, Die Amtshaftung des Notars Rn. 626 ff .

864   BGHZ 161, 170 = NJW 2005, 415 = NotBZ 2004.
865   Ebenso Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, § 53 BeurkG Rn. 22; Böttcher, NJW 2008, 412, 413; Reiß, 

RNotZ 2005, 224, 226; Feller, MittBayNot 2005, 412, 413; Everts, ZEV 2005, 66, 69.
866   Grziwotz/Heinemann/Heinemann, BeurkG § 53 Rn. 12; Winkler BeurkG § 53 Rn. 19a.
867   BGH, DNotZ 1954, 551; Winkler, BeurkG, § 53 Rn. 12; Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG/

DONot, § 53 BeurkG Rn. 15 ff .
868   BGH, VersR 1959, 739; Winkler, BeurkG, § 18 Rn. 48; Jansen, § 18 BeurkG Rn. 50.
869   LG Nürnberg-Fürth, MittBayNot 2994, 210, 212; Grein, RNotZ 2005, 115, 117; Preuß, in: Armbrüster/

Preuß/Renner, BeurkG/DONot, § 53 BeurkG Rn. 16; Winkler, BeurkG, § 53 Rn. 17; Kanzleiter, DNotZ 
1979, 314; Schippel, MittBayNot 1979, 35; Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 53 BeurkG Rn. 10; 
enger LG Duisburg, MittRhNotK 1993, 76.

870   Vgl. eingehend Winkler, MittBayNot 1998, 141 ff .; Limmer, in: Frenz/Miermeister, § 53 BeurkG Rn. 9; 
Sandkühler, DNotZ 2009, 164 ff .; Grein, RNotZ 2004, 115, 117; Everts, ZNotP 2005, 220; Reithmann, 
ZNotP 2005, 57; Schramm, ZNotP 1999, 342.
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diese Vollzugsvoraussetzungen widerruft. Die herrschende Meinung erkennt mittlerweile an, dass der 
Notar seine Vollzugstätigkeit nach § 53 grds. nicht wegen einseitigen Widerrufs der Vollzugsanwei-
sung verweigern darf.871 Die einseitige Anweisung eines Beteiligten ist bereits nach dem ausdrücklichen 
Gesetzeswortlaut grds. unbeachtlich.

Nur unter besonderen Umständen ist der Notar noch berechtigt, auf den einseitigen Widerruf eines 
von mehreren Beteiligten seine Vollzugstätigkeit aufzuschieben. Dies ist dann der Fall, wenn ihm der 
Beteiligte einen ausreichend substanziierten und glaubhaft erscheinenden Anfechtungs- oder Unwirk-
samkeitsgrund vorträgt, dem der andere Beteiligte nicht oder nur mit fadenscheinigen Behauptungen 
zu begegnen versucht. Nur in Ausnahmefällen und unter ganz besonderen Umständen kann der Notar 
berechtigt sein, auf einseitige Weisung nur eines von mehreren Beteiligten seine Vollzugstätigkeit auf-
zuschieben. Ein solcher Sachverhalt kann angenommen werden, wenn der Beteiligte dem Notar einen 
ausreichend substanziierten und glaubhaften Sachverhalt vorträgt, der einen Anfechtungs- oder Unwirk-
samkeitsgrund des Kaufvertrages oder einer seiner Bestimmungen als naheliegend und off ensichtlich 
gegeben erscheinen lässt und der andere Beteiligte dagegen keine durchgreifenden Einwendungen vor-
bringen kann.872 Eine Weigerung des Notars kann ferner berechtigt sein, wenn eine hohe Wahrschein-
lichkeit dafür spricht, dass durch den Vollzug der Urkunde das Grundbuch unrichtig würde; ferner, 
wenn mit höchster Wahrscheinlichkeit feststehen würde, dass der Kaufpreis noch nicht voll bezahlt ist, 
sodass es an der Vollzugsreife fehlen würde,873 ferner, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit feststehen 
würde, dass der Kaufpreis noch nicht voll gezahlt ist, sodass eine Vollzugsreife fehlen würde.874 Der 
Notar handelt allerdings nicht pfl ichtwidrig, wenn er eine Urkunde zum Vollzug einreicht, bei der er 
nicht sicher ist, ob das beurkundete Rechtsgeschäft wegen Formnichtigkeit einer Zusatzvereinbarung 
gem. § 139 BGB nichtig ist.875 Es ist nicht Sache des Notars, die Wirksamkeit des Widerrufs eines 
Vollzugsantrags zu überprüfen, zumal § 53 BeurkG ihn gerade dieser schwierigen, im Ergebnis oft 
zweifelhaften und für ihn mit einem erheblichen Risiko verbundenen Prüfung entheben wollte.876

Die vergleichbare Problematik der widersprechenden Weisungen ist für den Bereich der Hinterlegung 
mittlerweile in §§ 54c, 54d BeurkG geregelt, sodass einiges dafür spricht, den darin enthaltenen Rechts-
gedanken so weit wie möglich auch i.R.d. § 53 BeurkG zur Geltung zu bringen.877 Das spezifi sche 
gerichtliche Beschlussverfahren des § 54c BeurkG ist allerdings nicht übertragbar. Diese Grundsätze 
betreff en nur die echten Vollzugspfl ichten und sind nicht ohne Weiteres auf den Bereich übertragbar, 
wenn der Notar oder ein Angestellter aufgrund Vollmacht für die Beteiligten tätig werden soll. Ist in 
einem Kaufvertrag eine Vollzugsvollmacht für Notarangestellte enthalten, so besteht beim Streit der 
Parteien über die Höhe des Kaufpreises keine Amtspfl icht des Notars, die Angestellten zur Abgabe der 
Erklärung anzuhalten.878

871   BayObLG, DNotZ 2000, 372 m. Anm. Reithmann; BayObLGZ 1998, 6 = MittBayNot 1998, 198 = DNotZ 
1998, 645; BayObLG, MittBayNot 1998, 200; BayObLG, ZNotP 2003, 75; OLG Hamm, RNotZ 2008, 
232; OLG München, DNotZ 2008, 777; OLG Hamm, DNotZ 2003, 848; OLG Hamm, OLGZ 1994, 495; 
OLG Köln, OLGZ 1990, 397; Winkler, § 53 BeurkG Rn. 22; Jansen, § 53 BeurkG Rn. 17; Preuß, in: Arm-
brüster/Preuß/Renner, § 53 BeurkG Rn. 30; Sandkühler, DNotZ 2009, 164, 167; Heinemann, in: Grziwotz/
Heinemann, § 53 BeurkG Rn. 17.

872   OLG München, DNotZ 2008, 777; OLG Hamm, NotBZ 2008, 274 = RNotZ 2008, 232; OLGReport 
Hamm 1994, 122 = OLGZ 1994, 495, 498; FGPrax 1995, 171; RNotZ 2008, 232; BayObLG, DNotZ 1998, 
646 f.; OLG Frankfurt am Main, DNotZ 1998, 196; OLG Zweibrücken, MittBayNot 2002, 126; OLG Düs-
seldorf, MittBayNot 2002, 206 f. = RNotZ 2002, 112; Winkler, § 53 BeurkG Rn. 27 ff .; Preuß, in: Armbrüs-
ter/Preuß/Renner, § 53 BeurkG Rn. 34; Grein, RNotZ 2004, 115, 117; Sandkühler, DNotZ 2009, 164, 168 f.

873   Vgl. BGH, DNotZ 2001, 486; ausführlich Winkler, MittBayNot 1998, 141, 144 ff .; OLG Hamm, Mitt-
RhNotK 1994, 183; BayObLG, DNotZ 2000, 372 m. Anm. Reithmann; BayObLG, ZNotP 1998, 388; Bay-
ObLGZ 1998, 6 = MittBayNot 1988, 198; MittBayNot 1998, 200; Winkler, BeurkG, § 53 Rn. 27 ff .

874   BayObLGZ 1998, 6, 9; OLG Hamm, MittRhNotK 1994, 183; FGPrax 1995, 171 = MittRhNotK 1995, 
144; Winkler, BeurkG, § 53 Rn. 29 ff .; LG Köln, MittRhNotK 1995, 144.

875   BayObLG, DNotZ 2000, 372 m. Anm. Reithmann.
876   BayObLG, DNotZ 2000, 372 m. Anm. Reithmann.
877   Ebenso Sandkühler, DNotZ 2009, 164, 171.
878   Zu Recht OLG Frankfurt am Main, FGPrax 2000, 124.
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Gegen die Weigerung des Notars, die Urkunde einzureichen, kann gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 BNotO 
Beschwerde eingelegt werden, da diese Tätigkeit mit der Urkundstätigkeit in so engem Zusammenhang 
steht, dass sie als deren Bestandteil anzusehen ist.879 In unklaren Fällen ist mittlerweile anerkannt, dass 
der Notar im Wege eines sog. Vorbescheids880 die weiteren Verfahrensschritte ankündigen und den 
Beteiligten eine Frist setzen darf, innerhalb der sie dagegen Beschwerde nach § 15 BNotO erheben 
können oder die Frage vor dem Prozessgericht klären lassen.881 Dabei ist anerkannt, dass auch gegen 
eine angekündigte Vornahme oder Nichtvornahme einer Amtshandlung die Beschwerde nach § 15 
BNotO zulässig ist. Diskussion ist entstanden zu der Frage, ob durch die Einführung des FamFG882 
der notarielle Vorbescheid nicht mehr zulässig ist.883 Für das Erbscheinverfahren ist der Vorbescheid 
nicht mehr zulässig, dieser ist durch § 352 FamFG abgeschaff t.884 Für das Verfahren des Notars gilt das 
FamFG aber nicht unmittelbar.885 Wie sich bereits aus der Regierungsbegründung zum FamFG ergibt, 
soll der Vorbescheid unberührt bleiben,886 sodass er im notariellen Verfahren auch weiterhin zulässig 
ist.887 Für das Beschwerdeverfahren wird wohl §§ 59 ff . FamFG gelten, sodass nach § 64 Abs. 1 FamFG 
die Beschwerde nur noch beim Notar eingelegt werden kann.888 Die Beschwerde gegen die Verweige-
rung der Urkunds- oder sonstigen Amtstätigkeit des Notars ist nach der Entscheidung des BGH vom 
03.11.2015 weder von einer Beschwerdefrist noch von der Überschreitung eines Beschwerdewerts von 
600,– € abhängig.889

Durch das Gesetz zur Neuordnung der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung 
des Elektronischen Urkundenarchivs bei der Bundesnotarkammer sowie zur Änderung weiterer Gesetze 
vom 01.06.2017 (BGBl. 2017, 1396) wurden in § 378 Abs. 3 FamFG und § 15 Abs. 3 GBO neue 
Prüfungs- und Einreichungspfl ichten im Grundbuch- und Registerverkehr eingeführt.890 Danach 
sind sämtliche Anmeldungen in Registersachen mit Ausnahme der Genossenschafts- und Partnerschafts-
registersachen und die zu einer Eintragung im Grundbuch erforderlichen Erklärungen vor ihrer Ein-
reichung für das Registergericht bzw. für das Grundbuchamt von einem Notar auf Eintragungsfähigkeit 
zu prüfen. Somit ist der Notar verpfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur sachgerecht abgefasste und 
vollständige Anmeldungen beim Registergericht eingereicht werden. Im Rundschreiben 2017/4 vom 
23.05.2017 hat die Bundesnotarkammer erste Hinweise zur Auslegung gegeben.891 Auch die Gesetzes-

879   Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 53 BeurkG Rn. 22.
880   Zum Vorbescheid vgl. Reithmann, ZNotP 2005, 57; Everts, ZEV 2005, 66, 69; Armbrüster/Preuß/Renner/

Preuß, BeurkG § 53 Rn. 39; Hariefeld, RNotZ 2019, 365 ff .
881   Vgl. BayObLG, DNotZ 1998, 646; BayObLG, DNotZ 2000, 372; OLG Hamm, MittBayNot 1994, 370; 

OLG Hamm, MittBayNot 1995, 411; OLG Frankfurt am Main, DNotZ 1992, 61; OLG Schleswig, DNotZ 
1993, 67; LG Frankenthal, MittBayNot 1996, 321 m. Anm. Vollhardt; Winkler, § 53 BeurkG Rn. 43; Winkler, 
MittBayNot 1998, 144, 147; Limmer, in: Frenz/Miermeister, § 53 BeurkG Rn. 15; Formulierungsvorschlag 
bei Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 54 BeurkG Rn. 52.

882   Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 17.12.2008, BGBl. I S. 2586, 2587.

883   Sandkühler, DNotZ 2009, 595 ff .; Heinemann, DNotZ 2009, 6, 37; Reithmann, ZNotP 2009, 370, 371, zum 
vergleichbaren Problem bei § 15 BNotO vgl. oben Erläuterungen zu § 15 BNotO und Müller-Magdeburg, 
ZNotP 2009, 216.

884   Vgl. Zimmermann, ZEV 2009, 53 ff .; Baumann, NotBZ 2011, 157 ff .
885   Reithmann, ZNotP 2009, 370, 371.
886   BT-Drucks. 16/6308 S. 324.
887   So zu Recht Preuß, DNotZ 2010, 265, 271; Sandkühler, DNotZ 2009, 595 ff .; Reithmann, ZNotP 2009, 

370, 371; Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 54 BeurkG Rn. 48.
888   Sandkühler, DNotZ 2009, 595 ff .
889   BGH, DNotZ 2016, 220 m. Anm. Schönemann = NJW 2016, 163; Regler, MittBayNot 2010, 261, 264; 

Armbrüster/Preuß/Renner/Preuß, BeurkG, § 54 Rn. 15; Winkler, BeurkG, § 54 Rn. 15; Grziwotz/Heinemann/
Heinemann, BeurkG, § 54 Rn. 20; BeckOGK/Regler, BeurkG, § 54 Rn. 22; Hariefi eld, RNotZ 2019, 372.

890   Vgl. dazu Weber, RNotZ 2017, 427; Eickelberg, FGPrax 2017, 14; Krafka, NZG 2017, 889 ff .; Attenberger, 
MittBayNot 2017, 335, 336; Diehn/Rachlitz, DNotZ 2017, 487, 489 f.; Ott, BWNotZ 2017, 146; 
Zimmer, NJW 2017, 1909; Gutachten, DNotI-Report 2017, 89, 90; BeckOK FamFG/Otto, FamFG, § 378 
Rn. 21 ff .

891   Das Rundschreiben ist abrufbar unter https://www.bnotk.de/Bundesnotarkammer/Aufgaben-und-Taetigkei-
ten/Rundschreiben/2017/2017_05.php.
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begründung gibt wertvolle Hinweise: »Durch die Regelungen soll die Sicherstellung eines funktionie-
rendes Grundbuch- und Registerwesen gewährleistet werden Die Überprüfung von Anmeldungen in 
Registersachen auf Grundlage der dem Notar zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel wird mit dem 
vorgeschlagenen § 378 Absatz 3 FamFG nunmehr unabhängig von der Beurkundung oder Beglaubi-
gung ausdrücklich als notarielle Amtspfl icht und registerrechtliche Verfahrensvorschrift geregelt. Die 
Formulierung »für das Registergericht« stellt klar, dass der Notar nur gegenüber dem zuständigen Regis-
tergericht verpfl ichtet ist, dafür Sorge zu tragen, dass nur sachgerecht abgefasste Anmeldungen beim 
Registergericht eingereicht werden – und zwar unabhängig davon, ob er die Anmeldung entworfen hat 
oder nicht. Es handelt sich also ausschließlich um eine Prüfung im öff entlichen Interesse, nicht auch 
zu Gunsten der Beteiligten oder anderer Dritter. Durch die Regelung wird die faktische Filter- und 
Entlastungsfunktion des Notars im Interesse der Sicherung der hohen Qualität, Schnelligkeit und Effi  -
zienz der registergerichtlichen Eintragungsverfahren gesetzlich verankert.892 Als Verfahrensvorschrift ist 
der vorgeschlagene § 378 Absatz 3 FamFG zugleich formelle Voraussetzung im Eintragungsverfah-
ren. Dadurch wird sichergestellt, dass in allen Fällen vorab die Prüfung der Anmeldung auf Eintra-
gungsfähigkeit erfolgt und die Registergerichte ausschließlich sachgerecht formulierte Anmeldungen 
erhalten. Entwirft der Notar die Anmeldung selbst oder beurkundet er sie, so muss er bereits nach 
heutiger Rechtslage die Eintragungsfähigkeit prüfen. Mit der Prüfung der Eintragungsfähigkeit nach 
dem vorgeschlagenen § 378 Absatz 3 FamFG prüft der Notar künftig auch in allen anderen Fällen, ob 
sich aus der ihm vorliegenden Anmeldung selbst Eintragungshindernisse ergeben. Außerhalb der Anmel-
dung liegende Umstände sind nicht von der Prüfungspfl icht des Notars umfasst. Die Prüfung der Ein-
tragungsfähigkeit und damit die Erfüllung der formellen Eintragungsvoraussetzung des vorgeschlagenen 
§ 378 Absatz 3 FamFG kann dem Registergericht insbesondere durch Beifügung eines Prüfvermerks 
nachgewiesen werden. Sind Anmeldungen in einer Niederschrift nach §§ 8 ff . BeurkG enthalten, so 
ist bereits aufgrund der Prüfpflicht des Notars nach § 17 BeurkG für das Registergericht« 
(BT-Drucks. 18/10607, S. 108 ff .). Im Fall der negativen Prüfung gilt: Ist der Notar der Rechtsansicht, 
dass die Anmeldung nicht eintragungsfähig ist, wird er die Beteiligten hierauf vorab hinweisen und 
eine entsprechende Änderung der Anmeldung anregen. Wünschen die Beteiligten dennoch unverän-
derte Anmeldung, so stellt der Notar seine Zweifel in einem Prüfvermerk für das Registergericht dar. 
Der Prüfvermerk richtet sich dabei ausschließlich an das Registergericht und nicht an die Beteiligten. 
Die Beteiligten haben Anspruch auf Mitteilung konkreter Beanstandungen oder auf Berichtigung der 
Anmeldung nach Erteilung eines entsprechenden Auftrags. Auch bei Nichtvorliegen der Eintragungs-
fähigkeit darf der Notar die Erstellung eines Prüfvermerks und die Einreichung beim Registergericht 
demnach nicht ablehnen(BT-Drucks. 18/10607, S. 110). Die Prüfpfl ichten nach § 15 Abs. 3 GBO 
und § 378 Abs. 3 FamFG haben daher einen eingeschränkteren Umfang als diejenigen nach § 17 
BeurkG und sehen auch keine Verpfl ichtung zur Belehrung vor. Vor allem verfolgen sie eine andere 
Schutzrichtung: Die Prüfung geschieht »für das Grundbuchamt« und steht damit ausschließlich im 
öff entlichen Interesse, nicht im Interesse der Beteiligten (BT-Drucks. 18/10607, S. 109). Der Notar 
nimmt die Aufgabe einer »externen Rechtsantragstelle« des Grundbuchamts wahr und handelt im Rah-
men einer »justiziellen Amtspfl icht und Zuständigkeit« (BT-Drucks. 18/10607, S. 106, 109, 110). 
Anders als die sonstigen notariellen Amtspfl ichten besteht die Prüfpfl icht nach § 15 Abs. 3 GBO nur 
im Verhältnis zum Grundbuchamt.893 Dem Notar obliegt in diesem Zusammenhang nicht die Prüfung 
des gesamten Vorgangs mit vollständiger Sachverhaltsaufklärung wie im Rahmen der Beurkundung 
nach §§ 8 ff . BeurkG, sondern nur die isolierte Prüfung des dem Notar vorliegenden Textes auf dessen 
abstrakte Eintragungsfähigkeit. Umstände außerhalb der Erklärung und Eintragungsvoraussetzungen 
sind daher nicht zu prüfen.894

Der Prüfvermerk sollte als einfaches Zeugnis nach § 39 BeurkG in Form der Vermerkurkunde errich-
tet werden, also mit Unterschrift und Siegel des Notars, ferner muss er Ort und Tag der Ausstellung 
und die Amtsbezeichnung enthalten. Deshalb könnte der Vermerk bereits bei der Beglaubigung als 

892   Vgl. Attenberger, MittBayNot 2017, 335, 336; Diehn/Rachlitz, DNotZ 2017, 487, 489 f.; Gutachten, DNotI-
Report 2017, 89, 90.

893   So zu Recht Gutachten, DNotI-Report 2017, 89, 90; Diehn/Rachlitz, DNotZ 2017, 487, 496 ff .
894   Gutachten, DNotI-Report 2017, 89, 91; Diehn/Rachlitz, DNotZ 2017, 487, 496.
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selbstständiger Teil enthalten sein. Andernfalls genügt es wenn der Bezug zu der geprüften Anmeldung 
anderweitig hergestellt wird. Im Grundbuchverkehr dürfte es genügen, wenn der Prüfvermerk im Vor-
lageschreiben nach § 15 GBO an das Gericht enthalten ist. Das Anschreiben ist dann allerdings mit 
dem Siegel zu versehen.895

IV.  Änderung und Berichtigung von Urkunden

Literatur: Heinze, Zur Anwendung von § 44 a II BeurkG auf Niederschriften gem. § 36 BeurkG. NZG 2016, 
1089; Kanzleiter, Die nachträgliche Berichtigung notarieller Urkunden, DNotZ 1990, 478; ders., Die Berichtigung 
der notariellen Niederschrift über die Hauptversammlung einer AG und die Zulässigkeit mehrerer Niederschriften, 
DNotZ 2007, 804; Reithmann, Berichtigung notarieller Urkunden, DNotZ 1999, 27.

Es ist immer zulässig, die Richtigstellung durch eine neue Niederschrift (»Nachtrag«), an der allerdings 
alle Beteiligten mitwirken müssen, vorzunehmen.896 Nach dem ab 01.01.2022 geltenden § 44b BeurkG897 
ist Folgendes zu beachten: Wird der Inhalt einer Niederschrift in einer anderen Niederschrift berichtigt, 
geändert, ergänzt oder aufgehoben, soll der Notar durch einen mit dem Datum zu versehenden und 
von ihm zu unterschreibenden Nachtragsvermerk auf die andere Niederschrift verweisen. § 44a Abs. 2 
Satz 3 und 4 BeurkG gilt entsprechend. Anstelle eines Nachtragsvermerks kann der Notar die andere 
Niederschrift zusammen mit der Niederschrift verwahren. Nachtragsvermerke sowie die zusammen mit 
der Niederschrift verwahrten anderen Niederschriften nach Abs. 1 soll der Notar in Ausfertigungen 
und Abschriften der Urschrift übernehmen.

§ 44a Abs. 2 BeurkG ermöglicht ein vereinfachtes Berichtigungsverfahren ohne Mitwirkung der Betei-
ligten. Bei nachträglichen Änderungen ist daher dahin gehend zu unterscheiden, ob es sich um eine 
off ensichtliche Unrichtigkeit handelt; diese kann durch einfache Richtigstellung erfolgen. Andere Ände-
rungen, die nicht off ensichtliche Unrichtigkeiten sind, müssen nach § 44a Abs. 2 Satz 2 durch eine 
»besondere Niederschrift« berichtigt werden. Nach § 44a Abs. 2 BeurkG kann der Notar »off ensicht-
liche Unrichtigkeiten« auch nach Abschluss der Niederschrift durch einen von ihm zu unterschreiben-
den Nachtragsvermerk richtigstellen. Diese Bestimmung wurde i.R.d. Beurkundungsnovelle mit Gesetz 
vom 31.08.1998898 ins BeurkG aufgenommen. Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass 
die Berichtigungsmöglichkeit von Urkunden früher allein in § 30 Abs. 4 DONot geregelt war und die 
DONot nur Dienstpfl ichten enthielt, deren Beachtung bislang allein von der Dienstaufsicht zu prüfen 
war. Es geht dabei um die für die Praxis wichtige Frage, wie Urkunden zu den bestimmten Zeitpunk-
ten des Verfahrens geändert werden können.899 Voraussetzung des § 44a Abs. 2 BeurkG ist, dass in der 
Niederschrift eine »off ensichtliche Unrichtigkeit« enthalten ist. Nur in diesem Fall kann der Notar noch 
nach Abschluss der Niederschrift durch einen von ihm zu unterschreibenden Nachtragsvermerk den 
Fehler korrigieren. Geht der Fehler über eine solche off ensichtliche Unrichtigkeit hinaus, so ist eine 
nachträgliche Änderung der Niederschrift nicht mehr zulässig. Der Notar muss vielmehr entsprechend 
der §§ 8 ff . BeurkG eine zusätzliche Niederschrift aufnehmen, die von sämtlichen Beteiligten erneut 
zu unterzeichnen ist. Berichtigt werden können alle Teile der Urkunde: der Erklärungsinhalt, aber auch 
der Feststellungsinhalt, z.B. Identität, Daten der Beteiligten etc.900

895   Gutachten, DNotI-Report 2017, 89, 93; Diehn/Rachlitz, DNotZ 2017, 487, 497; Attenberger, MittBayNot 
2017, 335, 342 mit Formulierungsvorschlägen.

896   Vgl. BGHZ 180, 9 = NJW 2009, 2207 = ZIP 2009, 460 m. Anm. Mutter = DNotZ 2009, 688; Armbrüster/
Preuß/Renner/Preuß, BeurkG, § 44a Rn. 24; Kanzleiter, DNotZ 2007, 804, 809.

897   Gesetz zur Neuordnung der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung des Elektronischen 
Urkundenarchivs bei der Bundesnotarkammer sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 01.06.2017, BGBl. I 
S. 1396.

898   BGBl. I, S. 2585.
899   Vgl. dazu Reithmann, DNotZ 1999, 27; Brambring, FGPrax 1998, 202 ff .; Bohrer, NJW 2007, 2019 f.; Görk, 

MittBayNot 2007, 382; Kanzleiter, DNotZ 1990, 478; ders., DNotZ 2007, 804; Krieger, in: FS für Priester 
S. 400; Maass, ZNotP 2005, 50, 52; 377, 379; Priester, DNotZ 2006, 403, 417 f.; Gutachten, DNotI-Report 
2014, 9.

900   Grziwotz/Heinemann/Heinemann, BeurkG, § 44a Rn. 27; Armbrüster/Preuß/Renner/Preuß, BeurkG, § 44a 
Rn. 13 ff .; Winkler, BeurkG, § 44a Rn. 25 ff .; BeckOGK/Regler, BeurkG, § 44a Rn. 33.
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Der in § 44a Abs. 2 Satz 1 BeurkG enthaltene Begriff  der »off ensichtlichen Unrichtigkeit« ist gesetzlich 
nicht defi niert. In der Gesetzesbegründung zu § 44a BeurkG heißt es, dass der neu eingefügte § 44a 
BeurkG die bislang in § 30 Abs. 3 und Abs. 4 BeurkG enthaltenen Bestimmungen unverändert ins 
BeurkG übernimmt. In § 30 Abs. 4 DONot wurde indessen nicht der Begriff  der »off ensichtlichen 
Unrichtigkeit«, sondern der Begriff  des »off ensichtlichen Schreibfehlers« verwendet. Als »off ensicht-
liche Schreibfehler« gelten bloße Schreibfehler oder Auslassungen, die als solche aus dem Zusammen-
hang der Urkunde ohne Weiteres erkannt werden können. Dazu zählen v.a. sog. Wortumkehrungen: 
Gläubiger/Schuldner, Erwerber/Veräußerer, Verkäufer/Käufer, Vertreter/Vertretener, Mieter/Vermieter 
usw. Ebenso wird es noch als off ensichtlicher Schreibfehler oder als Auslassung angesehen, wenn sich 
der Fehler aus dem Gesamtzusammenhang des Beurkundungsvorgangs zweifelsfrei als solches erkennen 
lässt. Ob darunter auch die Falschbezeichnung des Vertragsgegenstands fällt, wird dagegen nicht ein-
heitlich beantwortet. Nach neuerer Auff assung erweitere die jetzige Fassung mit dem Begriff  der off en-
sichtlichen Unrichtigkeiten die Berichtigungsmöglichkeiten durch den Notar. M.E. hat der Gesetz-
geber mit dem Begriff  der »off ensichtlichen Unrichtigkeit« denselben Begriff  verwendet, der sich auch 
in § 319 Abs. 1 ZPO für die Berichtigung eines Urteils fi ndet.901 Deshalb gilt m.E. die eher großzügige 
Rechtsprechung zu § 319 Abs. 1 ZPO auch i.R.d. § 44a Abs. 2 BeurkG. In diesem Zusammenhang 
war bisher bereits anerkannt, dass z.B. falsche Grundbuchnummern des streitigen Grundstücks berich-
tigt werden können.902 Nach § 44a BeurkG können daher auch Auslassungen und Unvollständigkeiten 
berichtigt werden, wenn sie versehentlich sind und dies sich aus dem Gesamtzusammenhang der Beur-
kundung ergibt, wobei die Umstände auch außerhalb der Urkunde liegen können.903 Auch Ziff ern-
fehler, etwa beim Kaufpreis, können berichtigt werden, wenn sich der Fehler aus den Umständen 
ergibt. Die Unrichtigkeit muss sich daher nicht aus der Urkunde selbst, sondern kann sich auch aus 
anderen Umständen ergeben, und die Unrichtigkeit muss nicht für jedermann off ensichtlich sein, 
sondern es genügt, wenn sie für den Notar off ensichtlich ist.904 Einigkeit besteht, dass ein aufgrund 
einer falsa demonstratio in der Urkunde falsch bezeichnetes Grundstück ein Fall der off ensichtlichen 
Unrichtigkeit ist.905 Die Grenze der off ensichtlichen Unrichtigkeit ist jedoch dann überschritten, wenn 
der richtige Wortlaut sich nicht ohne Weiteres ermitteln lässt bzw. die Erklärungen der Beteiligten 
durch die Berichtigung einen anderen Sinn erfahren könnten.906 Entsprechende Korrekturen und 
Ergänzungen sind unzulässig. Von der Frage der Urkundenberichtigung zu unterscheiden ist die Frage 
der Auswirkungen auf das materielle Recht. Sind die Urkunden im Grundbuch vollzogen, stellen sich 
ganz andere Fragen. § 44a BeurkG betriff t nur die Frage, wie die Urkunde technisch berichtigt werden 
kann, nicht, welche Auswirkungen der Fehler und auch die nachträgliche Änderung der Urkunde auf 
das materielle Recht haben. Die materiell-rechtlichen Fragen sind völlig unabhängig von § 44a BeurkG 
zu beurteilen. Es kann in diesem Zusammenhang vielmehr um die Fälle der falsa demonstratio im 
Grundstückskaufvertrag, bei der Aufl assungserklärung und bei der Bestellung von Grundpfandrechten 
gehen907

In Fällen der off ensichtlichen Unrichtigkeit kann die Berichtigung durch Nachtragsvermerk erfolgen.908 
Dieser Nachtragsvermerk ist vom Notar zu unterschreiben und am Schluss nach den Unterschriften 

901   OLG Köln, AG 2010, 877 = FGPrax 2010, 250; Winkler, BeurkG, § 44a Rn. 29 ff .; Limmer, in: Frenz/Mier-
meister, BNotO/BeurkG, § 44a BeurkG Rn. 14; Kanzleiter, DNotZ 1999, 292, 305 f.

902   Vgl. Zöller/Voll, § 319 ZPO Rn. 8; auch zum alten Recht Kanzleiter, in: Schippel, § 30 DONot Rn. 16; 
Huhn/v. Schuckmann, § 30 DONot Rn. 10; zu eng daher OLG Hamburg, DNotZ 1951, 423.

903   OLG München, DNotZ 2012, 828 = MittBayNot 2012, 502; OLG München, Rpfl eger 2012, 311; LG Gera, 
NotBZ 2004, 112 m. Anm. Zeiler; Kanzleiter, DNotZ 1999, 292, 304; Winkler, § 44a BeurkG Rn. 18; Preuß, 
in: Armbrüster/Preuß/Renner, § 44a BeurkG Rn. 14; Staudinger/Hertel, BGB, Vorbem. zu §§ 127a, 128 
(BeurkG) Rn. 637; zur ZPO Zöller/Vollkommer, § 319 ZPO Rn. 5.

904   Gutachten, DNotI-Report, 2000, 73, 75; Kanzleiter, DNotZ 1999, 292, 305; Winkler, § 44a Rn. 18 ff .; 
Brambring, FGPrax 1998, 202, 203; Staudinger/Hertel, BGB, Vorbem. zu §§ 127a, 128 (BeurkG) Rn. 637.

905   Gutachten, DNotI-Report, 2000, 73, 75; Kanzleiter, DNotZ 1999, 292, 305; Winkler, § 44a Rn. 18 ff .; Stau-
dinger/Hertel, BGB, Vorbem. zu §§ 127a, 128 (BeurkG) Rn. 637.

906   OLG Köln, AG 2010, 877 = FGPrax 2010, 250; Peterßen, RNotZ 2008, 181, 210.
907   Gutachten, DNotI-Report, 2000, 73, 75; Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, § 44a BeurkG Rn. 15.
908   Winkler, § 44a BeurkG Rn. 18; Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, § 44a BeurkG Rn. 16; Staudinger/

Hertel, BGB, Vorbem. zu §§ 127a, 128 (BeurkG) Rn. 638.

345

C
arl H

eym
an

n
s V

erlag
 2022

Leseprobe



Limmer

Teil 1 Kap. 2 Beurkundungsverfahren

164

oder auf einem besonderen, mit der Urkunde zu verbindenden Blatt niederzulegen und mit dem Datum 
der Richtigstellung zu versehen (§ 44a Abs. 2 BeurkG). Auch Vertreter oder Amtsnachfolger können 
die Berichtigung vornehmen, sofern sie die Unrichtigkeit aufgrund ihrer Wahrnehmung feststellen 
können.909 Wenn sich aus den Unterlagen zur Überzeugung des Amtsnachfolgers feststeht, dass eine 
ordnungsgemäße Identifi zierung erfolgt ist und es sich bei der falschen Schreibweise des Namens um 
eine off ensichtliche Unrichtigkeit handelt, kann auch der Amtsnachfolger die Berichtigung nach § 44a 
Abs. 2 BeurkG vornehmen.910 Fraglich ist, wie zu verfahren ist, wenn ein Testament bereits in die 
besondere amtliche Verwahrung gegeben worden ist. In Betracht kommt allerdings die Möglichkeit, 
die Klarstellung in Form einer amtlichen Feststellung als »sonstiges einfaches Zeugnis« gem. § 39 
BeurkG – inhaltlich in Anlehnung an einen Vermerk gem. § 44a Abs. 2 Satz 1 BeurkG – in eine eigen-
ständige Vermerkurkunde aufzunehmen und diese separat zu hinterlegen.911 Durch das Gesetz zur 
Neuordnung der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung des Elektronischen 
Urkundenarchivs bei der Bundesnotarkammer sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 01.06.2017912 
wird die Vorschrift redaktionell und im Hinblick auf das elektronische Urkundenarchiv ab 01.01.2022 
geändert.913 An den grundsätzlichen Änderungsmöglichkeiten der Urkunde wird die Neuregelung nichts 
geändert, sondern nur das Änderungsverfahren an die Verwahrung der Urkunde im elektronischen 
Urkundenarchiv angepasst:914 Ist die Urkunde noch nicht in der elektronischen Verwahrung, bleibt es 
beim allgemeinen Verfahren. Der Nachtragsvermerk ist vom Notar zu unterschreiben und am Schluss 
nach den Unterschriften oder auf einem besonderen, mit der Urkunde zu verbindenden Blatt nieder-
zulegen und mit dem Datum der Richtigstellung zu versehen (§ 44a Abs. 2 Satz 3).915 Befi ndet sich die 
elektronische Fassung der Urschrift aber bereits zur Verwahrung im Elektronischen Urkundenarchiv 
wird die Wahlmöglichkeit eingeschränkt, damit die Nachvollziehbarkeit der Richtigstellung auch bei 
der elektronischen Fassung der Urschrift sichergestellt wird.916 Der Nachtragsvermerk darf dann nur 
noch auf einem gesonderten Blatt niedergelegt werden, das mit der Niederschrift zu verbinden ist.917 
Dieses Blatt ist nach § 56 Abs. 2 n.F. in ein im Elektronischen Urkundenarchiv zu verwahrendes elek-
tronisches Dokument zu übertragen.

Die Vorschrift gilt dem Wortlaut nach für Niederschriften, d.h. zunächst für die Beurkundung von 
Willenserklärungen nach §§ 6 ff . BeurkG, aber im Grundsatz auch für Niederschriften für sonstige 
Beurkundungen i.S.d. §§ 36 ff . BeurkG.918 Bei den Tatsachenbeurkundungen i.S.d. §§ 36 ff . BeurkG 
sind allerdings die spezifi schen Besonderheiten des Verfahrens zu berücksichtigen, sodass im Ergebnis 
eine weitergehende Änderungsmöglichkeit besteht, als bei Urkunden über Willenserklärungen. Von 
Bedeutung ist bei Tatsachenbeurkundungen i.S.d. §§ 36 ff . BeurkG, dass der Notar »Herr des Verfah-
rens« ist. Es werden nicht Willenserklärungen der Beteiligten beurkundet, sondern allein die Wahr-
nehmungen des Notars, § 37 Abs. 1 Nr. 2 BeurkG. Die Niederschrift ist nur vom Notar, nicht dagegen 
auch von den Beteiligten zu unterzeichnen (§§ 37 Abs. 3, 13 Abs. 3 BeurkG). Ohne Weiteres für zuläs-
sig wird es deshalb gehalten, dass der Notar selbst durch Änderung- oder Berichtigungsniederschriften 
nach § 44a Abs. 2 Satz 3 BeurkG die erste Niederschrift und seine dortigen Wahrnehmungen ändern 
oder berichtigen kann. Ob es sich dabei um off enbare Unrichtigkeiten handelt oder nicht, ist ohne 
Bedeutung, wenn eine entsprechende Berichtigungsniederschrift durch den Notar errichtet wird. Nur 

909   Staudinger/Hertel, BGB, Vorbem. zu §§ 127a, 128 (BeurkG) Rn. 639.
910   Gutachten, DNotI-Report, 2014, 9.
911   DNotI-Gutachten 153366.
912   BGBl. I S. 1396.
913   Damm, DNotz 2017, 426, 442.
914   Damm, DNotz 2017, 426, 442; Grziwotz/Heinemann/Heinemann, BeurkG, § 44a Rn. 31; Winkler, BeurkG, 

§ 44a Rn. 32a; BeckOGK/Regler, BeurkG, § 44a Rn. 35.
915   Damm, DNotz 2017, 426, 442; Grziwotz/Heinemann/Heinemann, BeurkG, § 44a Rn. 33; Winkler, BeurkG, 

§ 44a Rn. 32a; BeckOGK/Regler, BeurkG, § 44a Rn. 35.
916   BT-Drucks. 18/10607, S. 85; Damm, DNotz 2017, 426, 442; Grziwotz/Heinemann/Heinemann, BeurkG, 

§ 44a Rn. 33; Winkler, BeurkG, § 44a Rn. 32a; BeckOGK/Regler, BeurkG, § 44a Rn. 35.
917   BT-Drucks. 18/10607, S. 85.
918   Preuß, in: Armbrüster/Preuß/Renner, § 44a BeurkG Rn. 2; Röll, MittBayNot 1993, 172; Kanzleiter, DNotZ 

1990, 479 ff .; Heinemann, in: Grziwotz/Heinemann, § 44a BeurkG Rn. 3.
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für eine Berichtigung der ursprünglichen Niederschrift ohne Errichtung einer neuen Niederschrift 
kommt es darauf an, dass eine off enbare Unrichtigkeit i.S.d. § 44a Abs. 2 BeurkG gegeben ist.919

Zu erheblicher Unsicherheit hat die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main zum Hauptversammlungs-
protokoll und dessen Berichtigung geführt.920 I.R.d. Frage, inwieweit ein Hauptversammlungsprotokoll 
noch nach der Hauptversammlung berichtigt werden kann, hat der BGH im Urteil vom 16.02.2009 
grundlegend entschieden, dass ein notarielles Hauptversammlungsprotokoll i.S.d. § 130 Abs. 1 Satz 1 AktG 
den Charakter eines Berichts des Notars über seine Wahrnehmungen haben müsse; es müsse von ihm 
nicht in der Hauptversammlung fertiggestellt, sondern könne auch noch danach im Einzelnen ausgearbei-
tet und unterzeichnet werden.921 Urkunde i.S.d. Gesetzes sei erst die vom Notar autorisierte, unterzeichnete 
und in den Verkehr gegebene Endfassung. Die Überwachung und Protokollierung der Stimmenaus-
zählung fällt nach Meinung des BGH nicht unter die zwingenden, mit der Nichtigkeitssanktion des § 241 
Nr. 2 AktG bewehrten Protokollierungserfordernisse gem. § 130 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 AktG. Im Urteil 
vom 10.10.2017922 hat der BGH dies nochmals bestätigt. Wahrnehmungen des Notars, die nicht in die 
Urkunde aufgenommen worden sind, können im Wege der Berichtigung als off ensichtliche Unrichtigkeit 
i.S.d. § 44a Abs. 2 Satz 1 BeurkG aufgenommen oder ergänzt werden.

In der Praxis wird regelmäßig vor der Hauptversammlung anhand der Einberufungsunterlagen ein 
umfassender Entwurf erstellt, der dann anhand der Vorgänge in der Hauptversammlung handschrift-
lich oder stenografi sch vervollständigt wird.923 Erst danach wird das eigentliche Protokoll in Reinschrift 
gefertigt, wobei Änderungen oder Ergänzungen ggü. den aufgenommenen Notizen oder auch ggü. 
einem in der Hauptversammlung bereits fertiggestellten Protokoll aufgrund eigener Erinnerung des 
Notars ohne Weiteres möglich sind, solange die bisherige Ausarbeitung noch ein »Internum« bildet, 
mag sie auch von ihm schon unterzeichnet sein. Das gilt nach nahezu einhelliger Auff assung zumindest 
so lange, bis der Notar Ausfertigungen oder Abschriften der von ihm autorisierten Endfassung erteilt.924 
Solange sich die Niederschrift noch im Gewahrsam des Notars befi ndet und er sich ihrer nicht ent-
äußert hat, kann er sie auch vernichten und neu fertigen, wenn ihm Formulierungen nicht behagen 
oder er Unrichtigkeiten feststellt.925 Durch das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
(DiRUG; BGBl. 2021 I, S. 3338), das am 01.08.2022 in Kraft treten wird, werden Sondervorschriften 
für die Beurkundung per Videokommunikation auch für § 44a BeurkG geschaff en werden. (vgl. dazu 
unter Rdn. 328a ff .). § 44a Abs. 2 BeurkG sieht dann vor: »Bei elektronischen Niederschriften ist der 
Nachtragsvermerk in einem gesonderten elektronischen Dokument niederzulegen, das vom Notar mit 
einer qualifi zierten elektronischen Signatur zu versehen und zusammen mit der elektronischen Urschrift 
in der elektronischen Urkundensammlung zu verwahren ist; § 16b Abs. 4 Satz 2 und 4 und § 39a 
Abs. 2 Satz 1 gelten entsprechend.«

919   Enger off enbar OLG Köln, AG 2010, 877 = FGPrax 2010, 250.
920   OLG Frankfurt am Main, ZIP 2007, 1463.
921   BGH, NotBZ 2009, 12 = ZIP 2009, 460; vgl. auch Kanzleiter, DNotZ 2007, 804 ff .; Frenz, ZNotP 2005, 

300 ff .
922   BGHZ 180, 9 = NJW 2009, 2207 = ZIP 2009, 460 m. Anm. Mutter = DNotZ 2009, 688; vgl. auch Lubbe-

rich, DNotZ 2018, 324 ff .; Heckschen/Kreußlein, NZG 2018, 401 ff .
923   Vgl. Happ/Zimmermann, Aktienrecht, 10.17 Rn. 3; Wicke, in: Spindler/Stilz, AktG, § 130 Rn. 23.
924   Vgl. Bohrer, NJW 2007, 2019 f.; Görk, MittBayNot 2007, 382; Heidel/Terbrack/Lohr, Aktienrecht, § 130 

AktG Rn. 16; Kanzleiter, DNotZ 2007, 804; Krieger, in: FS für Priester S. 400; Maass, ZNotP 2005, 50, 52; 
377, 379; Priester, DNotZ 2006, 403, 417 f.; K. Schmidt/Lutter/Ziemons, AktG, § 130 Rn. 41. Vgl. auch 
Hüff er, AktG, § 130 Rn. 11a; Krieger, NZG 2003, 366; Grumann/Gillmann, NZG 2004, 839; Frenz, ZNotP 
2005, 300; Wolfsteiner, ZNotP 2005, 376; Frenz, ZNotP 2005, 458.

925   Vgl. Winkler, BeurkG, § 37 Rn. 32; Görk, MittBayNot 2007, 382, 383 f.
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K.  Elektronisches Urkundenarchiv
I.  Rechtlicher Rahmen

Die Einführung des Elektronischen Urkundenarchivs ist der zentrale Regelungsgehalt des Gesetzes vom 
01.06.2017 (BGBl. I, 1396 – »Urkundenarchivgesetz«)926. Die elektronische Verwahrung von Nota-
riatsunterlagen ist Teil einer umfassenden Neuregelung. Auf Gesetzesebene wurde die Regelzuständig-
keit der Notarkammern für die Verwahrung von Altbeständen eingeführt (§ 51 Abs. 1 BNotO n.F.), 
die Kompetenzgrundlage für die Errichtung des Elektronischen Urkundenarchivs durch die Bundes-
notarkammer geschaff en (§ 78h BNotO) und schließlich wurden Vorschriften des notariellen Berufs- 
und Beurkundungsrechts neu geschaff en oder neu gefasst, die sich mit der Führung von Akten und 
Verzeichnissen durch Notarinnen und Notare befassen (§ 53 BNotO, §§ 55, 56, 59a BeurkG). Zugleich 
wurden Ermächtigungsgrundlagen für Detailregelungen durch den Verordnungsgeber aufgenommen 
(§ 36, § 78h Abs. 4 BNotO, § 59 BeurkG). Die Verordnung über die Führung notarieller Akten und 
Verzeichnisse (NotAktVV) ist teilweise bereits in Kraft getreten und wird mit ihrem vollständigen 
Inkrafttreten am 01.01.2022 anstelle der bisherigen Regelungen der DONot die Führung von Akten 
und Verzeichnissen durch Notarinnen und Notare umfassend regeln. Die DONot verliert dadurch 
einen Großteil ihres Regelungsbereichs; eine Neufassung wird derzeit durch die Landesjustizverwaltun-
gen erarbeitet und soll ebenfalls zum 01.01.2022 in Kraft treten. Zum gleichen Zeitpunkt treten die 
maßgeblichen Vorschriften auf Gesetzesebene in Kraft (u.a. die bereits genannten §§ 55, 56 BeurkG). 
Dies ist auch der Zeitpunkt, zu dem die Nutzung des Elektronischen Urkundenarchivs als technisches 
System durch die Notarinnen und Notare beginnen muss und bis zu dem die Bundesnotarkammer (als 
so genannte Urkundenarchivbehörde, § 78h Abs. 1 Satz 1 BNotO) daher das System bereitstellen muss.

II.  Hintergrund

Nach § 51 Abs. 1 BNotO in der bis zum 31.12.2021 geltenden Fassung ist in der Regel das örtliche 
Amtsgericht für die Verwahrung der amtlichen Unterlagen einer Notarin oder eines Notars zuständig, 
deren oder dessen Amt endet oder bei der oder dem ein anderer Tatbestand dieser Vorschrift eintritt. 
Wegen der langen Aufbewahrungsfrist von 100 Jahren für die Urkundensammlung, die Erbvertrags-
sammlung und die Urkundenrolle (§ 5 Abs. 4 Satz 1 DONot) führte und führt dies zu einem erheb-
lichen Aufwand für die Länder, die die Aufbewahrung durch die Amtsgerichte organisieren und fi nan-
zieren müssen. Da es im Bereich des Nurnotariats weitgehend üblich ist, die Verwahrung einer oder 
einem am gleichen Amtssitz bestellten Notarin oder Notar als sogenanntem Amtsnachfolger zu über-
tragen (§ 51 Abs. 1 Satz 2 BNotO), bestand diese Problematik vor allem im Bereich des Anwaltsnota-
riats.

Eine Lösung wäre es gewesen, schlicht die Aufbewahrungsfristen zu reduzieren. Da eine Verkürzung 
der Aufbewahrungsfristen jedoch die Verfügbarkeit und damit einen zentralen Wert notarieller Urkun-
den beeinträchtigt hätte, hat der Gesetzgeber mit der Übernahme der Verwahrung in die Verantwortung 
der notariellen Selbstverwaltung (§ 51 Abs. 1 BNotO n.F.) eine andere Lösung zur Entlastung der 
Landesjustizverwaltungen gewählt.

Gleichzeitig sollten aber die sich durch Digitalisierung traditioneller Abläufe eröff nenden Potenziale 
der Effi  zienzsteigerung und Aufwandsminderung realisiert werden. Mit der Einführung der obligato-
risch elektronischen Anmeldung zum Handelsregister durch das EHUG zum 01.01.2007927 hatte der 
elektronische Rechtsverkehr in den Notarbüros Einzug gehalten und sich rasch bewährt. Einzelne 
Länder hatten zudem bereits begonnen, aufgrund § 135 Abs. 1 Satz 2 GBO die Umstellung des elek-
tronischen Rechtsverkehrs mit den Grundbuchämtern voranzutreiben. Im Rahmen des Vollzugs nota-

926   Nachdem ursprünglich ein zweistufi ges Inkrafttreten der Vorschriften über das Elektronische Urkundenarchiv 
zum 01.01.2020 und zum 01.01.2022 vorgesehen war, wurde durch Art. 13 und 14 des Gesetzes zur Ände-
rung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung 
weiterer Gesetze vom 30.11.2019 (BGBl. I 1942) der 01.01.2022 als einheitlicher Einführungstermin fest-
gelegt.

927   Gesetz vom 10.11.2006 (BGBl. I, 2553).
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rieller Amtsgeschäfte bestehen jedoch umfangreiche, bislang nicht bearbeitete Handlungsfelder für eine 
Digitalisierung der Abwicklung von Mitteilungspfl ichten, Genehmigungsverfahren und sonstigen ein-
zuholenden Erklärungen. In nahezu allen Fällen ist es eine wesentliche Voraussetzung, dass notarielle 
Urkunden in elektronischer Form vorliegen. Dies erreicht die Einführung des Elektronischen Urkun-
denarchivs. Daher sind die Motive gut nachzuvollziehen, die den Gesetzgeber dazu veranlasst haben, 
nicht bloß eine Reform der regelmäßigen Zuständigkeit für die dauerhafte Aufbewahrung notarieller 
Urkunden, sondern auch eine grundlegende Reform der Form der Aufbewahrung vorzunehmen.

III.  Grundlegende Merkmale

Wesentlich ist zunächst, dass mit dem Urkundenarchivgesetz keine Änderung des eigentlichen Beur-
kundungsverfahrens erfolgt ist. Notariellen Niederschriften sind weiterhin papiergebunden zu erstel-
len. Vorerst bleibt es also dabei, dass originär elektronische Urkunden nur in Form von elektronischen 
Vermerken nach § 39a Beurkundungsgesetz vorkommen.928 Technisch gibt es jedoch keine grundsätz-
lichen Hindernisse, dass das Elektronische Urkundenarchiv auch solche Urkunden aufnehmen kann, 
die originär elektronisch errichtet wurden. Dennoch wird es nach Inbetriebnahme des Elektronischen 
Urkundenarchivs zunächst der Regelfall sein, dass Dokumente zur Aufnahme in das Elektronische 
Urkundenarchiv eingescannt werden müssen (dazu sogleich Rdn. 351).

Das Elektronische Urkundenarchiv verfügt über eine zentrale technische Infrastruktur. Dies ergibt 
sich aus dem gesetzlichen Auftrag des § 78h BNotO, der an die Bundesnotarkammer gerichtet ist. Die 
zentrale und einheitlich gestaltete technische Infrastruktur ermöglicht eine bessere Gewährleistung der 
Datensicherheit, als dies bei einer dezentralen technischen Infrastruktur mit technischer Verantwortung 
bei den einzelnen Amtsträgern der Fall wäre.929 Dennoch ist mit der Einführung des Elektronischen 
Urkundenarchivs kein Paradigmenwechsel im Hinblick auf die dezentrale Organisation des Nota-
riatswesens verbunden. Das hat der Gesetzgeber in § 78i BNotO zum Ausdruck gebracht.930 Diese 
Vorschrift bestimmt, dass Zugriff  auf die im Elektronischen Urkundenarchiv gespeicherten Daten 
jeweils nur die für die Verwahrung zuständige Stelle hat. Es wird also nicht etwa ein zentrales Urkun-
denarchiv im Sinne eines technischen Systems eingerichtet, in dessen Rahmen etwa eine Notarin ohne 
Weiteres Einsicht in die von anderen Notaren verwahrten Urkunden nehmen könnte.

Dies schließt nicht aus, dass neben dem bereits heute im elektronischen Rechtsverkehr etwa mit den 
Handelsregistern praktizierten Versand von elektronischen Dokumenten über die EGVP-Infrastruktur 
in der Zukunft einmal vorgesehen wird, dass Notarinnen und Notare im Elektronischen Urkunden-
archiv gespeicherte Inhalte zum Abruf durch Dritte bereitstellen. Dies wird jedoch immer nur eine 
abgeleitete Zugriff smöglichkeit sein, die zur Disposition der nach § 78i BNotO zuständigen Stelle ste-
hen muss.

In der technischen Realisierung wird der Zugriff  nur über eine persönliche Anmeldung möglich sein, 
die durch Hardware-Sicherheitselemente abgesichert ist. Konkret werden dafür Chipkarten in der 
Bauform der bereits bislang verwendeten Signaturkarten und die zugehörigen Kartenleser zum Einsatz 
kommen. Auch Mitarbeitende, die mit dem Elektronischen Urkundenarchiv arbeiten sollen, werden 
nun solche speziellen Chipkarten benötigen. Die Bereitstellung der entsprechenden technischen Vor-
aussetzungen wird durch die Zertifi zierungsstelle der Bundesnotarkammer im Laufe des Jahres 2021 
erfolgen.931 Die Chipkarten werden insbesondere notwendiger Bestandteil der für die notariellen Doku-
mente eingesetzten sicheren Verschlüsselungsverfahren sein.

928   Eine Ausnahme werden ab dem 01.08.2022 die Niederschriften sein, die i.R.d. zur Umsetzung der Digitali-
sierungsrichtlinie geschaff enen Online-Verfahrens im Gesellschaftsrecht entstehen; vgl. dazu den mittlerwei-
le von Bundesrat und Bundesrat verabschiedeten Regierungsentwurf des DiRUG, BR-Drucks. 144/21.

929   Vgl. dazu BT-Drucks. 18/10607, 44.
930   Vgl. Frenz/Miermeister/Löffl  er, BNotO, § 78i Rn. 1; Diehn/Diehn, BNotO, § 78i Rn. 2.
931   BNotK-Rundschreiben 6/2020 vom 07.12.2020.
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IV.  Akten und Verzeichnisse im Elektronischen Urkundenarchiv

1. Elektronische Urkundensammlung und Urkundenverzeichnis. Gewissermaßen Kernstück 
des Elektronischen Urkundenarchivs wird die elektronische Urkundensammlung sein, die durch das 
Urkundenverzeichnis erschlossen wird. Das Urkundenverzeichnis (§ 55 Abs. 1 BeurkG n.F., §§ 7 ff . 
NotAktVV) tritt an die Stelle der Urkundenrolle. Neben der Funktion, einen Überblick über die Beur-
kundungstätigkeit zu vermitteln, wird es technisch das Mittel zur Strukturierung und Erschließung der 
elektronischen Urkundensammlung (§ 55 Abs. 3 BeurkG n.F., §§ 34 ff . NotAktVV) sein: Dokumente 
können im Elektronischen Urkundenarchiv nur in Zuordnung zu einem Eintrag in dem Urkunden-
verzeichnis gespeichert werden.

Rechtlich ist vorgegeben, dass grundsätzlich alle Dokumente, die in die Urkundensammlung aufge-
nommen werden, auch in die elektronische Urkundensammlung aufzunehmen sind (§ 34 Abs. 1 
NotAktVV). Inhaltlich muss daher Kongruenz bestehen. Das ist die Konsequenz der Tatsache, dass 
nach 30 Jahren (§ 50 Abs. 1 Nr. 3 NotAktVV) die elektronische Urkundensammlung in vollem Umfang 
die Funktion der Urkundensammlung muss übernehmen können.

In § 34 Abs. 2 u. 3 NotAktVV sind verschiedene Wege zur Einstellung von Dokumenten in die elek-
tronische Urkundensammlung zugelassen. Für notarielle Urschriften in Form der Niederschrift ist der 
einzig zugelassene Weg nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 NotAktVV, § 56 Abs. 1 BeurkG das Überführen von 
Papierdokumenten in die elektronische Form durch Einscannen. Dieser Weg eines Dokuments in 
die elektronische Urkundensammlung wird der Regelfall sein. Die in diesem Verfahren hergestellten 
elektronischen Fassungen sind den Vorlagen rechtlich gleichgestellt (§ 56 Abs. 3 BeurkG, § 45 Abs. 2 
BeurkG).

Im Unterschied zur Herstellung von elektronisch beglaubigten Abschriften nach § 39a BeurkG verlangt 
§ 56 Abs. 1 BeurkG neben der inhaltlichen auch die bildliche Übereinstimmung. Zudem sind nach 
der Vorschrift technische und organisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik zu treff en, 
die eine bildliche und inhaltliche Übereinstimmung gewährleisten. Um in allen notariellen Geschäfts-
stellen ein Scan-Verfahren nach dem Stand der Technik sicherzustellen, wird die Bundesnotarkammer 
ein Musterverfahren zur Zertifi zierung stellen und den Notarinnen und Notaren eine Dokumentation 
zur Verfügung stellen, die es ermöglicht, in Orientierung an diesem Musterverfahren eine dem Stand 
der Technik entsprechende Organisation und technische Infrastruktur in ihren Büros zu schaff en. Dies 
wird grundsätzlich mit büroüblicher Hardware möglich sein, wird aber insbesondere eine Dokumen-
tation der Verfahren und der technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen erfordern.

Die in die elektronische Urkundensammlung aufgenommenen Dokumente können aufgrund der 
Gleichstellung mit der Papiervorlage zur Herstellung von Ausfertigungen (§ 49 Abs. 1 BeurkG n.F.) 
und Abschriften und zur verlässlichen Ermittlung des Inhalts von Urkunden verwendet werden. Dies 
dürfte insbesondere bei in einem gewissen zeitlichen Abstand zur Beurkundung anzufertigenden Aus-
fertigungen und Abschriften eine nicht unerhebliche praktische Erleichterung mit sich bringen, weil 
kein Rückgriff  auf die physische Urkundensammlung erforderlich ist und nicht bereits genähte und 
gesiegelte Urkunden fotokopiert werden müssen – der Zugriff  kann vom Computerarbeitsplatz aus 
erfolgen.

Verfügungen von Todes wegen können nicht mit der Folge der Gleichstellung in die elektronische 
Form überführt werden (§ 34 Abs. 4 BeurkG), sondern nur als beglaubigte Abschriften in die elektro-
nische Urkundensammlung aufgenommen werden (§ 34 Abs. 1, § 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) NotAktVV). 
Die Urschriften von Verfügungen von Todes wegen werden weiterhin in Papierform für 100 Jahre in 
der notariellen Erbvertragssammlung (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 NotAktVV) oder in der besonderen amtlichen 
Verwahrung des Nachlassgerichts aufbewahrt.

Die Software zur Verwendung der elektronischen Urkundensammlung und des Urkundenverzeich-
nisses stellt die Bundesnotarkammer als Urkundenarchivbehörde zur Verfügung. Damit kann auch der 
letzte Arbeitsschritt der Überführung in die elektronische Form – die Durchsicht zur Qualitätssicherung 
und das Signieren durch die Notarin oder den Notar – vorgenommen werden. Diese Software wird 
von Anfang an auch den Import von Daten aus Notariatssoftware zulassen. Das bedeutet insbesondere, 
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dass die im Rahmen der Urkundenvorbereitung in solcher Drittsoftware erfasste Daten zu Führung 
des elektronischen Urkundenverzeichnisses nicht erneut eingegeben werden müssen.

So wie bislang allerdings nach § 17 DONot zur rechtlich verbindlichen Verzeichnisführung ein Aus-
druck angefertigt und aufbewahrt werden musste, wenn mit Notariatssoftware privater Anbieter gearbei-
tet wird, wird es zukünftig notwendig sein, die entsprechenden Daten aus der Notariatssoftware zu 
exportieren und in die von der Bundesnotarkammer bereitgestellten Software zu Führung des Urkun-
denverzeichnisses zu importieren. Dadurch werden sie in der zentralen technischen Infrastruktur gespei-
chert – das Äquivalent des nach altem Recht vorgesehenen Ausdrucks. Spätere Änderungen und Hin-
zufügungen müssen dann dort erfolgen. In der speziellen Software wird beispielsweise technisch 
erzwungen, dass nachträgliche Änderungen im Verzeichnis durch die Notarin oder den Notar bestätigt 
werden (vergleiche die bisherige Regelung in § 7 Abs. 2 DONot, nun § 20 NotAktVV).

Durch die Änderung von § 49 Abs. 4 BeurkG ist zukünftig auch die Erteilung von Ausfertigungen 
nicht mehr auf der Urschrift, sondern im Urkundenverzeichnis zu vermerken. Grundsätzlich ordnet 
die NotAktVV auch dafür die persönliche Bestätigung durch die Notarin oder den Notar an (§ 20 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2). Die Software wird jedoch voraussichtlich von der durch § 20 Abs. 2 Nr. 3 
NotAktVV eröff neten Möglichkeit Gebrauch machen, die zwingende Bestätigung durch den Amts-
träger durch eine technische Dokumentation von Änderung, Zeitpunkt der Änderung und Bearbeiter 
zu ersetzen. Dadurch wird es möglich sein, auch besonders zuverlässigen Mitarbeitenden die selbst-
ständige Eintragung zu Ausfertigungen zu ermöglichen.932

2. Verwahrungsverzeichnis. Bei der Führung von Massenbuch und Verwahrungsbuch nach den 
Regelungen der DONot war man gezwungen, in zwei Aufzeichnungen verschiedene Sichten auf den 
gleichen Datenbestand herzustellen und diese ausgedruckt (§ 6 Abs. 1, § 17 Abs. 1 Satz 3 DONot) als 
rechtlich verbindliche Aufzeichnung vorzuhalten. Mit Einführung des Elektronischen Urkundenarchivs 
wird nun ein einheitliches datenbankbasiertes elektronisches Verzeichnis vorgeschrieben (§ 59a 
BeurkG, §§ 21 ff . NotAktVV). Die Software zur Führung dieses Verzeichnisses ist nach § 78h Abs. 1 
BNotO, § 59a BeurkG von der Bundesnotarkammer bereitzustellen. Es wird jedoch auch bezüglich 
des Verwahrungsverzeichnisses die Möglichkeit geben, Eintragungen in der Notariatssoftware dritter 
Anbieter vorzubereiten und dann in die von der Bundesnotarkammer als Urkundenarchivbehörde 
bereitgestellte Software zu übernehmen. Weiterhin wird es die Möglichkeit geben, den jeweils aktuellen 
Stand der Eintragung zu einem Verwahrungsgeschäfts aus der speziellen Urkundenarchiv-Software zu 
exportieren, um die parallele Führung in der Notariatssoftware privater Anbieter auf dem Laufenden 
zu halten.

Auch beim Verwahrungsverzeichnis besteht nach § 30 NotAktVV die rechtliche Notwendigkeit, nach-
trägliche Änderungen und Korrekturen durch den Amtsträger persönlich zu bestätigen. Auch dies 
wird durch die von der Urkundenarchivbehörde bereitgestellte Software technisch abgesichert werden. 
Wie beim Urkundenverzeichnis werden Änderungen durch Mitarbeitende zwar vorgenommen werden 
können, solange die Bestätigung durch die Notarin oder den Notar aber nicht stattgefunden hat, wird 
dies aus dem System klar ersichtlich sein.

3. Änderung in den Büroabläufen. Eine wesentliche Änderung wird in vielen Büros die Notwen-
digkeit sein, alle Dokumente, die Inhalt der Urkundensammlung werden sollen, auch in die elektro-
nische Urkundensammlung aufzunehmen und das Einscannen entsprechend dem Musterverfahren 
der Bundesnotarkammer zu gestalten.

Zur Sicherstellung eines effi  zienten Büroablaufes dürfte es sinnvoll sein, das Einscannen der Urkunden 
zügig nach der Beurkundung vorzunehmen und allenfalls das Eintreff en sehr zeitnah eingehender 
Dokumente abzuwarten, die zusammen mit der Urkunde verwahrt werden sollen (die NotAktVV dürfte 
mit dem Maßstab »unverzüglich« in § 35 Abs. 1 großzügiger sein). Denn nur wenn sie gescannt vor-

932   Auch nach § 49 Abs. 4 BeurkG a.F. war eine Unterzeichnung durch die Notarin oder den Notar nicht vor-
geschrieben; s. nur BeckOK BeurkG/Winnen, 4. Edition (01.11.2020), § 49 Rn. 21; Grziwotz/Heinemann, 
BeurkG, § 49 Rn. 29.
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liegt, kann die Urkunde für den elektronischen Rechtsverkehr und für die Herstellung von Ausferti-
gungen und Abschriften auf elektronischer Grundlage verwendet werden. Es erscheint insbesondere 
wenig sinnvoll, in den Fällen, die einen Vollzug im Handelsregister oder im Grundbuch (soweit schon 
der elektronische Rechtsverkehr in Grundbuchsachen eingeführt ist) erfordern, ein erstes Einscannen 
nur für den elektronischen Rechtsverkehr vorzusehen und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Digi-
talisierung für das Elektronische Urkundenarchiv durchzuführen.

Sofern bislang für Ausfertigungen und Abschriften mit Reinschriften gearbeitet wird, ist dies grund-
sätzlich weiterhin möglich und diese können auch zusätzlich zur elektronischen Fassung der Urschrift 
in der elektronischen Urkundensammlung verwahrt werden (§ 34 Abs. 5 NotAktVV).933

933   Praktische Hinweise bei Püls/Gerlach, NotAktVV und elektronisches Urkundenarchiv, 2021, § 6 Rn. 70.C
ar

l H
ey

m
an

n
s 

V
er

la
g

 2
02

2

Leseprobe




